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GASP und ESVP: 
Die Förderung menschlicher Sicherheit

Vorschlag für eine Deklaration oder 
ein Protokoll

Die Europäische Union (EU) hat in ihrer Entwicklung 
zum globalen Sicherheitsakteur den Rubikon über-
schritten. Ihre Bereitschaft, weit über ihren eigenen 
Hinterhof hinaus in schwierigen und gefährlichen Re-
gionen wie dem Nahen Osten, Afrika und Afghanistan 
zu intervenieren, um regionale und internationale Or-
ganisationen wie die Vereinten Nationen, die Afrikani-
sche Union und die ASEAN (Association of South east 
Asian Nations) unter Beibehaltung ihres spezifischen 
Ansatzes zur Krisenlösung zu unterstützen sowie ihre 
Bereitschaft, gegebenenfalls Zwangsmaßnahmen zu 
ergreifen, bringen den Wandel in ihrer außenpoliti-
schen Entwicklung zum Ausdruck.

Seit 2003 hat die EU eine Vielzahl von zivilen und 
militärischen Sicherheitskapazitäten entwickelt und 
hat sich an 16 Missionen in Krisengebieten beteiligt. 
Sie ist dem wachsenden Bedarf an externen Interven-
tionen zur Herstellung von Stabilität und Rechtsstaat-
lichkeit bei der Lösung gewaltsamer Konflikte nach-
gekommen. Die Europäische Sicherheitsstrategie, die 
im Dezember 2003 verabschiedet wurde, bildet den 
Rahmen für diese Aufgaben und für die europäische 
Sicherheitsidentität. Sie benennt die Herausforderun-
gen, denen sich die Europäische Union stellen muss 
und wie sie diesen begegnen kann. Sie ist jedoch bis-
her weder ein Operationshandbuch noch eine Auf-
stellung von Planungsanweisungen.

Im Laufe der letzten 15 Jahre haben sich die Euro-
päer auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik festgelegt, und in Anbetracht der derzeitigen 
Bedarfslage bietet sich ihnen die Gelegenheit, ihren 
Verpflichtungen in stärkerem Maße nachzukommen. 
Um in zunehmendem Maße als globaler Akteur auf 
der Weltbühne anerkannt zu werden, muss die Euro-
päische Union eine klare politische Richtung für ihre 
Ambitionen und Verpflichtungen festlegen.

Der ›Krieg gegen den Terror‹ und die Entwicklun-
gen seit den Ereignissen des 11. September haben die 
Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Tatsache ge-
lenkt, dass Sicherheit einen globalen Charakter hat, 
dass Instabilität in fernen Regionen verheerende Aus-
wirkungen auf den Straßen europäischer Großstädte 
haben kann: Selbstmordattentäter in Zügen oder Un-
ruhen von Immigranten in Großstadtvororten. Gleich-
zeitig ist aber die Erkenntnis gewachsen, dass man 
gegen radikalisierte Jugendliche, unzufriedene Bürger 
oder Terrornetzwerke keinen ›Krieg‹ führen kann.

Die Europäer können sich weder einfach zurück-
lehnen und diese Probleme ignorieren noch können 
sie deren Lösung anderen überlassen. Sie haben die 

Möglichkeit – und die Verantwortung – Ressourcen 
bereitzustellen und durch kreatives Denken alterna-
tive Lösungen zu finden. Mit ihren 490 Millionen Ein-
wohnern, ihrer starken Wirtschafts- und Handelsprä-
senz und ihren eigenen Erfahrungen, Einheit und Frie-
den zu schaffen – trotz ihrer von Gewalt geprägten 
Geschichte – ist die EU in der Lage, einen wichtigen 
Beitrag in Form von Ideen und Denkansätzen zur glo-
balen Sicherheit zu leisten, der über die Bereitstellung 
von Kapazitäten hinausgeht.

Im Barcelona-Report von 2003 über europäische 
Sicherheitsfähigkeiten wurde dargelegt, dass für die 
EU das Konzept ›Menschliche Sicherheit‹ die ange-
messenste Sicherheitsstrategie darstellt. Menschliche 
Sicherheit bezieht sich auf die Grundbedürfnisse ein-
zelner Menschen und Gemeinwesen in Krisenzeiten. 
Es geht sowohl um die Sicherheit im Alltag als auch 
um materielles Überleben und das Recht auf Willens-
freiheit. Das Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass 
›Freiheit von Furcht‹ und ›Freiheit von Mangel‹ grund-
legende Voraussetzungen für menschliches Wohl-
ergehen und die Bereitschaft, in Frieden zu leben, 
sind.

›Menschliche Sicherheit‹ besitzt das Potential, ei-
nen dynamischen Organisationsrahmen für die in der 
Europäischen Sicherheitsstrategie aufgeführten He-
rausforderungen zu bilden und den damit verbun-
denen europäischen Anstrengungen eine neue Rich-
tung und größere Kohärenz zu geben. Das Konzept 
ergänzt die nationale Sicherheit, ersetzt sie aber nicht, 
denn nationale Sicherheit verbleibt in den Händen der 
einzelnen Mitgliedstaaten. ›Menschliche Sicherheit‹ 
greift auf schon realisierte EU-Ansätze zum Krisen-
management, zur zivil-militärischen Kooperation, zur 
Konfliktprävention und zum Wiederaufbau zurück, 
geht aber über sie hinaus. Sie könnte den 27 Mit-
gliedstaaten auf der Weltbühne mehr Gehör verschaf-
fen, weil sie den EU-Ansatz klarer und zielgerichteter 
macht und die diversen Aspekte der EU-Außenpolitik 
zu einem einheitlichen Gewebe zusammenfügt. Sie 
könnte dazu beitragen, die öffentliche Meinung in 
Europa zu mobilisieren und die Rolle der EU als legi-
timem Akteur auf der Weltbühne aufzuwerten. Sie 
könnte auch die Beziehungen zwischen der EU und 
ihren Bündnispartnern in verschiedenen Regionen der 
Welt stärken, indem sie gemeinsame Richtlinien und 
Operationsmethoden etabliert, die als Basis für einen 
effektiven Multilateralismus dienen könnten.

Der Entwurf zum EU-Reformvertrag legt die allge-
meinen Werte und Normen fest, die als Richtschnur 
für externe Aktionen der EU gelten (Artikel 10a), er 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, einen größeren mili-
tärischen Beitrag zur Realisierung der Außen- und Si-
cherheitspolitik zu leisten (Artikel 17), und er schlägt 
signifikante institutionelle Veränderungen vor, die die 
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Befugnisse des Hohen Vertreters erweitern und einen 
Europäischen Auswärtigen Dienst vorsehen. Um sinn-
volle Reformen zu erzielen, bedarf es noch einer Reihe 
von Operationsprinzipien, die im Einzelnen festlegen, 
wie die militärischen und zivilen Instrumente einge-
setzt werden sollen. Wir schlagen vor, dass dies an-
hand eines Dokuments (Protokoll oder Erklärung) im 
Anschluss an den Vertrag geschieht.

Die sechs Grundsätze des Konzepts ›menschliche 
Sicherheit‹ lauten folgendermaßen:

1.  Das Primat der Menschenrechte

Der erste Grundsatz soll die Achtung der Menschen-
rechte sicherstellen: Die Sicherheit, die Würde und das 
Wohl einzelner Menschen und der Gemeinwesen, in 
denen sie leben, müssen geschützt werden. Die Be-
achtung der Menschenrechte ist die zentrale Heraus-
forderung – nicht der militärische Sieg oder die vorü-
bergehende Unterdrückung von Gewalttätigkeit. Dies 
impliziert, dass bei zivilen und militärischen Initiativen 
der Schutz der Bevölkerung Vorrang vor dem Sieg 
über den Feind hat. Unter Schutz ist sowohl physi-
scher als auch materieller Schutz zu verstehen, d. h. 
Schutz der wirtschaftlichen und sozialen Rechte sowie 
der Bürgerrechte und der politischen Rechte.

2.  Legitime politische Autorität

Eine legitime Autorität besitzt das Vertrauen der Be-
völkerung und ist für Recht und Ordnung und für die 
Wahrung der Menschenrechte verantwortlich. Dieser 
Grundsatz beinhaltet, dass jede Intervention von Au-
ßen bestrebt sein muss, eine legitime politische Auto-
rität zu schaffen. Dies kann entweder ein Staat, eine 
internationale Körperschaft oder eine Kommunalbe-
hörde (eine Stadt oder ein Bezirk) sein. Sie muss die 
Bedingungen für einen politischen Prozess schaffen, 
der den Aufbau einer politischen Autorität ermög-
licht. Außerdem muss sie die Herstellung von Recht 
und Gerechtigkeit unterstützen und die politische Au-
torität befähigen, das materielle Wohl der Bevölke-
rung zu gewährleisten. Die Legitimität der Interven-
tion muss sowohl von der betroffenen Bevölkerung 
als auch von der gesamten Völkergemeinschaft aner-
kannt werden.

3.  Der ›Bottom-up‹-Ansatz

Intensive Rücksprache mit der betroffenen Bevölke-
rung ist erforderlich, nicht nur um ›Herzen und Köpfe‹ 
und ein tieferes Verständnis zu gewinnen, was zwei-
fellos wichtig ist, sondern auch damit schutzbedürf-
tigen Gemeinwesen geholfen werden kann, selbst die 
Bedingungen für Frieden und Stabilität zu schaffen. 

Das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung in den Prozess 
einbezogen werden muss – nicht nur die politischen 
Führer und jene, die über Waffen verfügen. Außen-
stehende sind nicht in der Lage, menschliche Sicher-
heit zu gewährleisten; sie können lediglich Hilfestel-
lung leisten.

4.  Effektiver Multilateralismus

Dieser Grundsatz ist eng verknüpft mit Legitimität. Er 
beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen des interna-
tionalen Rechts zu handeln und mit anderen internati-
onalen und regionalen Organisationen, Einzelstaaten 
und nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuar-
beiten. Effektiver Multilateralismus unterscheidet das 
Konzept ›menschliche Sicherheit‹ vom Neo-Imperia-
lismus. Dies bedeutet auch eine bessere Aufgaben-
verteilung und mehr Kohärenz, Problemlösung durch 
Rechtsgrundsätze und Kooperation und die Erarbei-
tung gemeinsamer politischer Ziele und Normen.

5.  Integrierter regionaler Ansatz

Wenn es um die Bewältigung von Krisen geht, besteht 
die Tendenz, sich auf bestimmte Länder zu konzen-
trieren. Unsicherheit breitet sich aber auch jenseits der 
Grenzen von Krisengebieten aus: durch Flüchtlinge, 
transnationale, kriminelle Netzwerke usw. Regionale 
Dialoge und Aktionen in Nachbarländern sollten sys-
tematisch in die Krisenpolitik integriert werden.

6.  Klare und transparente Strategie

Wenn die Europäische Union in externen Konflikten 
interveniert, braucht sie eindeutige legale Befugnisse, 
transparente Mandate und eine kohärente Ge-
samtstrategie. Beim Einsatz europäischer Sicherheits-
einheiten sollten die politischen Entscheidungsträger 
und die verantwortlichen Personen vor Ort ständig in 
enger Verbindung stehen, wobei die Ersteren bei allen 
Operationen die oberste Kontrollinstanz sind. Die Lei-
tung aller externen Einsätze der EU sollte in den Hän-
den von Zivilisten liegen.

Schlussbemerkung

Der Erfolg Europas als Integrationsprojekt, als Modell 
der Friedensbildung zwischen seinen Mitgliedstaaten 
und als Wirtschafts- und Handelsblock beruht auf der 
Einhaltung von Grundsätzen wie Konsens, Koopera-
tion, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Europä-
ische Union muss jetzt ebenso klare Prinzipien als 
Richtlinien für ihre Initiativen und Operationen artiku-
lieren und deren Effektivität beurteilen.
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I  Zusammenfassung

In den letzten fünf Jahren hat die Europäische Union 
bewiesen, dass sie fähig und willens ist, in schwierigen 
und gefährlichen Gebieten zu intervenieren, sich mit 
der Bewältigung von Krisen auseinander zu setzen, 
die Chancen der Menschen auf ein Leben in Frieden 
zu verbessern und zur regionalen und internationalen 
Sicherheit beizutragen. Der vorliegende Report zeigt 
auf, welche Rolle die EU hinsichtlich globaler Sicher-
heit bisher gespielt hat und welche Richtung sie in 
Zukunft einschlagen sollte.

Der Barcelona-Report aus dem Jahr 2004 kam zu 
dem Schluss, dass für Europa die Förderung der 
›menschlichen Sicherheit‹ der beste Ansatz im 21. Jahr-
hundert ist. Wir erläutern, was unter dem europä-
ischen Ansatz ›menschliche Sicherheit‹ zu verstehen 
ist und setzen uns mit den Kritiken aus einander. Er 
betrachtet fünf Beispiele von EU-Interventionen zur 
Beilegung politischer Gewalt und mit dem Ziel des 
gesellschaftlichen Wiederaufbaus nach einem Bürger-
krieg. Der Report zeigt die Relevanz des Konzepts der 
›menschlichen Sicherheit‹ bei derartigen Einsätzen 
auf.

Die EU sollte in der Folge des EU-Reformvertrags 
und des ›globalen Kriegs gegen den Terror‹ jetzt ein 
spezifisch europä isches Konzept zur Sicherheit defi-
nieren, basierend auf den Prinzipien der ›mensch-
lichen Sicherheit‹, das effektivere Kriseninterventio-
nen ermöglichen würde. Sie muss ihre Außen- und 
Sicherheitspolitik so formulieren, dass sie von der EU-
Bevölkerung unterstützt wird und die Bedürfnisse ge-
fährdeter Gemeinwesen berücksichtigt. Das Konzept 
›menschliche Sicherheit‹ sollte den neuen Operations-
rahmen für externe EU-Einsätze bilden.

Der Report schlägt vor:
Die Mitgliedstaaten sollten bereit sein, in einer öf- �
fentlichen Erklärung ihr Engagement für jene Prin-
zipien zu bekunden, die das Konzept ›mensch liche 
Sicherheit‹ zum Kern externer EU-Operationen ma-
chen. Dies könnte in Form eines Dokuments (Pro-
tokoll oder Erklärung) im Anschluss an den Reform-
vertrag geschehen. Eine solche Erklärung würde 
ihre gemeinsamen Überzeugungen und Wertvor-
stellungen bekräftigen, deren Ziel es ist, zur fried-
lichen Koexistenz aller Völker und Regionen der 
Welt beizutragen. Auf diese Weise würden die Mit-
gliedstaaten den Institutionen der europäischen 
Union klare Richtlinien für Kriseneinsätze vorge-
ben, die die EU in ihrem Namen unternimmt. Eine 
öffentliche Grundsatzerklärung würde dazu beitra-
gen, dass die globale Rolle der EU mehr Unterstüt-
zung in der Öffentlichkeit findet. Sie wäre der Aus-
gangspunkt für die Kodifizierung eines ›europäi-

schen Weges zur Sicherheit‹ und für die 
Verknüpfung des strategischen Willens der Mit-
gliedstaaten mit den Aktionen vor Ort.
Eine grundlegende und dauerhafte Krisenbewälti- �
gung erfordert politische Prozesse, die die ›mensch-
liche Sicherheit‹ fördern. Jeder ESVP-Einsatz – ein-
schließlich militärischer Einsätze – sollte innerhalb 
eines neuen Rahmenvertrags stattfinden, das einen 
umfassenden Planungsprozess unter ziviler Füh-
rung vorsieht, die für die Ausarbeitung und Imple-
mentierung einer langfristigen politischen Strate-
gie sowie den Einsatz von EU-Ressourcen verant-
wortlich ist.
Die Europäische Union sollte Maßnahmen zur Ope- �
rationalisierung des Konzepts ›menschliche Sicher-
heit‹ ergreifen, damit dessen Prinzipien in konkre-
tes und praktisches Handeln vor Ort umgesetzt 
werden können. Diese Maßnahmen umfassen die 
Formulierung von Mandaten zur ›menschlichen 
Sicherheit‹ für externe Einsätze, die Ausgabe von 
Karten mit Richtlinien für eine optimale Vorgehens-
weise an EU-Personal, Training in ›menschlicher 
Sicherheit‹ und die Entwicklung eines Bewertungs-
systems für Einsätze mit den vorgegebenen Prinzi-
pien als Maßstab.

II  Einleitung

In diesem Report skizzieren wir eine Vision für ein 
europäisches Sicherheitskonzept, das auf einer Reihe 
von Prinzipien basiert, die auf allen Ebenen der EU klar 
definiert und artikuliert werden müssen; angefangen 
bei den Mitgliedstaaten, die sich zu gemeinsamem 
Handeln entschließen, bis hin zum Soldaten, Richter, 
Polizisten oder Steuerprüfer am Einsatzort. Der Barce-
lona-Report schlug vor, dass eine europäische Doktrin 
›Menschliche Sicherheit‹ sieben Prinzipien zur Rege-
lung von Interventionen enthalten sollte, eine 15.000 
Mann starke Einsatztruppe zum Schutz der mensch-
lichen Sicherheit und einen neuen gesetz lichen Rah-
men vorsieht. Im nachfolgenden Text wiederholen und 
erläutern wir die Bedeutung des Konzepts ›mensch-
liche Sicherheit‹ im Kontext der EU-Außen politik und 
begründen die Zweckmäßigkeit der Prinzipien, die 
nicht als bloße Bezeichnung oder als Etikett zu ver-
stehen sind, sondern als eine Reihe von Einsatzanlei-
tungen. Im Anschluss daran beschreiben wir jüngste 
Entwicklungen in der europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und stellen unsere Auswertung 
von fünf ausgewählten Fallstudien vor und beurteilen 
sie unter dem Gesichtspunkt ihrer Übereinstimmung 
mit unserer Definition von ›menschlicher Sicherheit‹. 
Im letzten Abschnitt bringen wir neue Vorschläge in 
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die Diskussion um das Konzept ›mensch liche Sicher-
heit‹ ein. Sie basieren auf Erkenntnissen, die wir in der 
Zwischenzeit gewonnen haben.

III  Menschliche Sicherheit

Das Konzept ›menschliche Sicherheit‹

Die europäische Sicherheitspolitik muss ihre Unter-
scheidungsmerkmale deutlich herausstellen. Zu den 
Merkmalen, die den europäischen Ansatz charakteri-
sieren, gehören sowohl das Engagement für einen 
effektiven Multilateralismus und für Menschenrechte 
als auch der spezifisch europäische Weg, zivile und 
militärische Instrumente miteinander zu verbinden 
und die Pionierarbeit, die die EU im Bereich des zivilen 
Krisenmanagements geleistet hat. Die europäische 
Sicherheitspolitik sollte sich vor allem auf den Schutz 
von Individuen und Gemeinwesen und auf die wech-
selseitige Beziehung zwischen ›Freiheit von Furcht‹ 
und ›Freiheit von Mangel‹ konzentrieren. Sie ist eine 
›harte‹ Sicherheitspolitik, obgleich sie die zivilen 
Sicherheitsaspekte hervorhebt.

Der von uns verwendete Begriff ›menschliche 
Sicherheit‹ charakterisiert am ehesten das, was Eu-
ropa schon praktiziert; seine Ambitionen und sein 
außergewöhnliches Potential, diese Vision zu verwirk-
lichen. ›Menschliche Sicherheit‹ ist ein breites Kon-
zept, das eine Vielzahl von Definitionen umfasst: Von 
der kanadischen Interpretation, die das Konzept auf 
die ›Verpflichtung zu schützen‹ beschränkt, bis hin zur 
breiten Version der UNDP, die dazu tendiert, mensch-
liche Sicherheit mit menschlicher Entwicklung gleich-
zusetzen. Die Beschreibung des europäischen Sicher-
heitsansatzes erlaubt eine weitaus präzisere Definition 
des Konzepts. Als Operationskonzept definiert es das 
Verhalten der EU vor Ort bei externen Einsätzen.

›Menschliche Sicherheit‹ bezieht sich auf die Hilfe, 
die die Europäische Union leistet, wenn sie mensch-
liche Not in Krisenzeiten lindert. Dies gilt nicht nur für 
Leid, das durch Kriege verursacht wird, sondern auch 
für Naturkatastrophen und durch Menschen verur-
sachtes Unheil: Hungersnöte, Tsunamis und Hurri-
kane. Sicherheit wird oft als das Nichtvorhandensein 
von körperlicher Gewalt aufgefasst und dem politisch-
militärischen Bereich zugeordnet, während der Begriff 
›Entwicklung‹ als Teil des sozio-ökonomischen Be-
reichs betrachtet wird und die Menschenrechte meis-
tens zu den zivilrechtlichen Aspekten gezählt werden. 
Diese Unterscheidungen sind jedoch irreführend. Ent-
wicklung bedeutet mehr als materielles Wohlergehen. 
Desgleichen sind wirtschaftliche Absicherung und die 
Bürgerrechte Teil der Menschenrechte. In diesem Sinn 

muss die Gewährleistung der ›menschlichen Sicher-
heit‹ unter Bedingungen extremer Schutzbedürftig-
keit sowohl das körperliche als auch das materielle 
Wohl berücksichtigen. Sie bedeutet: Sicherheit der 
Menschen in ihren Wohnungen und auf der Straße 
und Sicherstellung der zum Leben notwendigen Mit-
tel. ›Menschliche Sicherheit‹ steht an vorderster Front, 
sowohl was die menschliche Entwicklung als auch die 
Menschenrechte anbelangt.

Für die Europäische Union bedeutet ›menschliche 
Sicherheit‹ mehr als nur ein weiteres Sicherheitskon-
zept oder ein bloßes Etikett. Sie muss als ein übergrei-
fendes Konzept verstanden werden, das die Ziele und 
Methoden eines höchst vielfältigen außen- und 
sicherheitspolitischen Systems umfasst und dieses in 
Diskussionen über Sicherheitsfragen mit unterschied-
licher Zuhörerschaft – Staatsbürger und Fachleute – 
repräsentiert. Kurz gesagt umschreibt sie den europä-
ischen Ansatz für externe Sicherheit. Deshalb bildet 
sie die Basis für eine gemeinsame Sicherheitskultur 
und -identität. Gleichzeitig stellt die ›menschliche 
Sicherheit‹ einen Organisationsrahmen dar, der fest-
legt, auf welche Weise externe Interventionen und 
externes Engagement ausgeführt werden sollten. 
Kernstück des europäischen Ansatzes ›menschliche 
Sicherheit‹ ist eine Reihe von Grundsätzen, die im 
Barcelona-Report erarbeitet wurden und die dem von 
der EU praktizierten Konzept ›menschliche Sicherheit‹ 
Gehalt verleihen. Außerdem bilden sie die metho-
dische Grundlage für die Planung und spätere Be-
urteilung von internationalen Einsätzen, d. h. sie 
bestimmen sowohl die Ziele als auch die angewand-
ten Methoden bei EU-Einsätzen.

Die sechs Grundsätze werden unten aufgeführt. Es 
besteht keine Rangfolge unter den Grundsätzen. Sie 
sind alle wichtig, voneinander abhängig und verstär-
ken sich gegenseitig. Das Primat der Menschenrechte 
wird zuerst dargestellt, weil die Menschenrechte den 
Kern der ›menschlichen Sicherheit‹ ausmachen. Dann 
folgt die legitime, politische Autorität, da sie vorhan-
den sein muss, um ›menschliche Sicherheit‹ zu ge-
währleisten. ›Klares und transparentes Strategie-
konzept‹ wird zuletzt behandelt, da es alle anderen 
Grundsätze einschließt. Zwei der ursprünglich sieben 
Grundsätze – der Gebrauch legaler Instrumente und 
der angemessene Gebrauch von Gewalt – sind mit 
den anderen fünf verwoben und sind integraler Be-
standteil des Konzepts ›menschliche Sicherheit‹. Sie 
werden daher nicht mehr als separate Grundsätze 
aufgeführt. Stattdessen haben wir den Grundsatz 
›klares und transparentes Strategiekonzept‹ hinzuge-
fügt. Aufgrund unserer Begutachtung von EU-Missio-
nen mussten wir feststellen, dass dies ein signifikantes 
Versäumnis war. Dieser Grundsatz kann die Auswir-
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kungen von Interventionen auf die Zivilbevölkerung 
mildern.

1.  Der Primat der Menschenrechte

Der erste Grundsatz soll die Achtung der Menschen-
rechte sicherstellen: die Sicherheit, die Würde und das 
Wohl einzelner Menschen und der Gemeinwesen, in 
denen sie leben, müssen geschützt werden. Die Be-
achtung der Menschenrechte ist die zentrale Heraus-
forderung – nicht der militärische Sieg oder die vorü-
bergehende Unterdrückung von Gewalttätigkeit. Dies 
impliziert, dass bei zivilen und militärischen Initiativen 
der Schutz der Bevölkerung Vorrang vor dem Sieg 
über den Feind hat. Unter Schutz ist sowohl physi-
scher als auch materieller Schutz zu verstehen, d. h. 
Schutz der wirtschaftlichen und sozialen Rechte sowie 
der Bürger- und politischen Rechte.

2.  Legitime politische Autorität

Eine legitime Autorität besitzt das Vertrauen der Be-
völkerung und ist für Recht und Ordnung und für die 
Wahrung der Menschenrechte verantwortlich. Dieser 
Grundsatz beinhaltet, dass jede Intervention von Au-
ßen bestrebt sein muss, eine legitime politische Auto-
rität zu schaffen. Dies kann entweder ein Staat, eine 
internationale Körperschaft oder eine Kommunalbe-
hörde (eine Stadt oder ein Bezirk) sein. Sie muss die 
Bedingungen für einen politischen Prozess schaffen, 
der den Aufbau einer politischen Autorität ermög-
licht. Außerdem muss sie die Herstellung von Recht 
und Gerechtigkeit unterstützen und die politische Au-
torität befähigen, das materielle Wohl der Bevölke-
rung zu gewährleisten. Die Legitimität der Interven-
tion muss sowohl von der betroffenen Bevölkerung 
als auch von der gesamten Völkergemeinschaft aner-
kannt werden.

3.  Der ›Bottom-up‹-Ansatz

Intensive Rücksprache mit der betroffenen Bevölke-
rung ist erforderlich, nicht nur um ›Herzen und Köpfe‹ 
und ein tieferes Verständnis zu gewinnen, was zwei-
fellos wichtig ist, sondern auch damit schutzbedürf-
tigen Gemeinwesen geholfen werden kann, selbst die 
Bedingungen für Frieden und Stabilität zu schaffen. 
Das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung in den Prozess 
einbezogen werden müssen – nicht nur die poli tischen 
Führer und jene, die über Waffen verfügen. Außen-
stehende sind nicht in der Lage, menschliche Sicher-
heit zu gewährleisten; sie können lediglich Hilfestel-
lung leisten.

4.  Effektiver Multilateralismus

Dieser Grundsatz ist eng verknüpft mit Legitimität. Er 
beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen des interna-
tionalen Rechts zu handeln und mit anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen, Einzelstaa-
ten und nichtstaatlichen Organisationen zusammen-
zuarbeiten. Effektiver Multilateralismus unterscheidet 
das Konzept ›menschliche Sicherheit‹ vom Neo-Impe-
rialismus. Dies bedeutet auch eine bessere Aufgaben-
verteilung und mehr Kohärenz, Problemlösung durch 
Rechtsgrundsätze und Kooperation und die Erarbei-
tung gemeinsamer politischer Ziele und Normen.

5.  Integrierter regionaler Ansatz

Wenn es um die Bewältigung von Krisen geht, besteht 
die Tendenz, sich auf bestimmte Länder zu konzent-
rieren. Unsicherheit breitet sich aber auch jenseits der 
Grenzen von Krisengebieten aus: durch Flüchtlinge, 
transnationale, kriminelle Netzwerke usw. Regionale 
Dialoge und Aktionen in Nachbarländern sollten sys-
tematisch in die Krisenpolitik integriert werden.

6.  Klare und transparente Strategie

Wenn die Europäische Union in externen Konflikten 
interveniert, braucht sie eindeutige legale Befugnisse, 
transparente Mandate und eine kohärente Ge-
samtstrategie. Beim Einsatz europäischer Sicherheits-
einheiten sollten die politischen Entscheidungsträger 
und die verantwortlichen Personen vor Ort ständig in 
enger Verbindung stehen, wobei die Ersteren bei allen 
Operationen die oberste Kontrollinstanz sind. Die 
Leitung aller externen Einsätze der EU sollte in den 
Händen von Zivilisten liegen.

Antwort an die Kritiker

Seit der Veröffentlichung des Barcelona-Reports ist 
von zwei Seiten kontroverse Kritik am Konzept 
›menschliche Sicherheit‹ erhoben worden. Die erste 
bezieht sich auf das Konzept an sich und ist Gegen-
stand öffentlicher und akademischer Diskussionen. 
Einige Kritiker befürchten, dass es sich um ein neues 
Etikett für den Neo-Imperialismus handelt und ein 
Mittel darstellt, um einen liberalen Interventionismus 
und einen neuen europäischen Militarismus zu recht-
fertigen. Andere Kritiker hingegen argumentieren, 
dass das Konzept alles andere als militaristisch sei, 
sondern im Gegenteil ›keinen Biss‹ habe oder zu 
›weich‹ sei.
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Eine europäische Sicherheitsstrategie muss eine 
›harte‹ Sicherheitspolitik beinhalten, die den Ge-
brauch militärischer Gewalt einschließt. Operationen 
im Rahmen der ›menschlichen Sicherheit‹ unterschei-
den sich von neoimperialistischen Interventionen 
durch zwei Merkmale: einerseits durch den multilate-
ralen Rahmen und andererseits durch die Art und 
Weise, wie militärische Gewalt eingesetzt wird, worin 
sie sich sowohl von der konventionellen Kriegführung 
(feindliche Kämpfer oder Aufständische zu besiegen) 
als auch von der Friedenssicherung (Trennung der 
kriegführenden Parteien oder Überwachung der Waf-
fenruhe) unterscheidet. Militärgewalt wird zum Schutz 
von Personen, zur Schaffung der Grundbedingungen 
für Rechtsstaatlichkeit und zur Festnahme jener, die 
Rechtsbruch begehen, eingesetzt. Die Spezifizierung 
der Bedingungen, unter denen von Waffengewalt Ge-
brauch gemacht wird, würde helfen, diejenigen zu 
beruhigen, die befürchten, die EU habe Ambitionen, 
eine Supermacht zu werden.

Die zweite Kritikergruppe stellt die Relevanz des 
Konzepts ›menschliche Sicherheit‹ für die Europäische 
Union in Frage. Diese Kritik wird vorwiegend von öf-
fentlichen Eliten vorgebracht, die entweder behaup-
ten: »Wir praktizieren menschliche Sicherheit, wir ge-
brauchen lediglich nicht den Begriff« oder sagen: 
»Menschliche Sicherheit ist zu hochfliegend und am-
bitioniert; das Konzept ist nicht praktikabel oder rea-
listisch«.

Es stimmt, dass ›menschliche Sicherheit‹ mehrere 
Konzepte umfasst, die die EU bei ihren Einsätzen be-
reits praktiziert: z. B. Krisenmanagement, militärisch-
zivile Kooperation und Konfliktprävention. Aber sie 
geht über diese Begriffe hinaus. Sie greift die Inhalte 
von Diskussionen auf, die um diese und andere Be-
griffe wie ›die Verpflichtung zu schützen‹, ›effektiver 
Multilateralismus‹ und ›menschliche Entwicklung‹ 
derzeit auf globaler Ebene geführt werden.

 ›Menschliche Sicherheit‹ beinhaltet Krisenmana-
gement, ist aber mehr als das, denn sie liefert auch 
eine Krisenperspektive. Stabilität gilt oft als Gegen-
stück zur Krise, aber aus der Perspektive der ›mensch-
lichen Sicherheit‹ kann Stabilität alleine nicht das Ziel 
sein. Es besteht die Tendenz, dann von Stabilität zu 
sprechen, wenn entweder kein offener Konflikt vor-
handen ist oder – im wirtschaftlichen Sprachge-
brauch – wenn die Abwärtsspirale des BIP gestoppt 
wird. Es scheint, als habe die Völkergemeinschaft in 
der jüngsten Vergangenheit wichtige Kenntnisse er-
worben, wie man Konflikte stabilisieren kann. Sie hat 
aber noch nicht gelernt, wie man die Sicherheit von 
Personen und Gemeinwesen gewährleisten kann; wie 
man z. B. brutale, organisierte Kriminalität, weitver-
breitete Menschenrechtsverletzungen oder Arbeits-
losigkeit in den Griff bekommen kann.

Um das Risiko der Krisenwiederholung zu senken, 
bedarf es der Krisenprävention. Diese enthält wich-
tige Aspekte, die integraler Bestandteil des Konzepts 
›menschliche Sicherheit‹ sind, wie z. B. Bottom-up-
Ansatz und ›effektiver Multilateralismus‹. Die Völker-
gemeinschaft tendiert dazu, ihre Meinung hinsicht-
lich der Angemessenheit verschiedener Mittel und 
Instrumente im Laufe der Zeit zu ändern. Die oben 
beschriebenen ›Krisenanfälligkeiten‹ – Arbeitslosig-
keit, Mangel an Rechtsstaatlichkeit (was hohe Krimi-
nalitätsraten und Menschenrechtsverletzungen zur 
Folge hat) schwache Institutionen und unzulängliche 
Dienstleistungsversorgung – müssen jedoch als struk-
turelle Bedingungen betrachtet werden, die die Kri-
senwahrscheinlichkeit erhöhen. Sie wirken sich nega-
tiv auf die gesellschaftlichen Möglichkeiten zur Kri-
senbewältigung aus, und Krisen und Katastrophen 
verschärfen die Situation. Die Nachwirkungen von 
Krisen verschlechtern also die gesellschaftlichen Be-
dingungen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit zu-
künftiger Krisen.

Effektives Eingreifen im Rahmen der ›menschlichen 
Sicherheit‹ erfordert zivil-militärische Kooperation. Im 
Barcelona-Report wurde eine Eingreiftruppe zur 
›menschlichen Sicherheit‹ vorgeschlagen, die sich aus 
zivilen und militärischen Elementen zusammensetzt. 
Zivile und militärische Kooperation beinhaltet mehr 
als Koordinierung, ›Integration‹ und ›Synergie‹ – der-
zeit häufig verwendete Begriffe. Bei dem Konzept 
›menschliche Sicherheit‹ geht es um das Wie und 
Warum der Kombination ziviler und militärischer Fä-
higkeiten, nicht um eine reflexartige Entscheidung, 
diese gewissermaßen als ›Standardwerkzeug‹ zur Kri-
senlösung einzusetzen.

In herkömmlichen Kriegen bestanden Hilfsorgani-
sationen auf ihrer Unabhängigkeit vom Militär. Ihre 
Hilfsleistungen hingen vom ›humanitären Freiraum‹ 
ab. Ihre Neutralität und Unparteilichkeit waren Vor-
aussetzung für die Hilfe, die sie für die Zivilbevölke-
rung, für Kriegsgefangene und Verwundete auf allen 
Seiten leisten konnten. Viele Hilfs- und Entwicklungs-
organisationen befürchten, dass eine Verbindung mit 
dem Militär ihre Arbeitsmöglichkeiten unterminieren 
könnte, was tatsächlich im Irak und in Afghanistan 
der Fall ist, wo internationalen Hilfsorganisationen un-
terstellt wird, dass sie für die Koalitionstruppen Partei 
ergreifen. In den heutigen Kriegen, in denen Zivilisten 
Zielscheiben sind, geht der humanitäre Freiraum ver-
loren. Es ist die Aufgabe des Militärs, diesen Freiraum 
zu schützen anstatt den Feind zu bekämpfen. Bei dem 
Konzept ›menschliche Sicherheit‹ geht es nicht nur 
darum, ein System zur Koordinierung ziviler und mili-
tärischer Zusammenarbeit zu schaffen, sondern es ist 
ein völlig neuer Ansatz des Arbeitens in Krisen.
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In anderen Worten, ein klares Konzept wie es die 
›menschliche Sicherheit‹ darstellt, würde es der EU 
ermöglichen, das, was sie schon unter einer Reihe von 
Bezeichnungen praktiziert, zu verfeinern und zu ko-
ordinieren. Unter diesem Aspekt betrachtet ist das 
Konzept nicht übermäßig ehrgeizig. Es verleiht der 
derzeit praktizierten Strategie mehr Sinn. Wir werden 
außerdem Gründe anführen, warum das Konzept die 
Kohärenz, Effektivität und Sichtbarkeit der europä-
ischen Sicherheitspolitik verbessern würde.

Ist es eine Utopie zu behaupten, dass ›menschliche 
Sicherheit‹ einen Diskussions- und Operationsrahmen 
für das darstellen könnte, was die EU bewerkstelligen 
möchte? Sie ist sowohl eine kognitive als auch eine 
praktische Herausforderung. ›Menschliche Sicherheit‹ 
erfordert eine veränderte Denkweise. Die traditionel-
len Sicherheitskonzepte sind fester Bestandteil der 
Außen- und Verteidigungsministerien, und jede Alter-
native gilt als utopisch. Unsere Forschungsarbeit 
scheint jedoch eindeutig zu belegen, dass ›mensch-
liche Sicherheit‹ in Wirklichkeit ein realistischerer An-
satz zur gegenwärtigen Krisenbewältigung ist und 
effektiver wäre als ein traditionelles Sicherheitskon-
zept, das den herkömmlichen Einsatz von Militärge-
walt betont oder lediglich die militärische Friedens-
sicherung durch zivile Fähigkeiten ergänzt. Deshalb ist 
es so wichtig, die Parameter für ein europäisches Si-
cherheitskonzept festzulegen.

IV  Von Barcelona bis Madrid

Die Entwicklung der Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (ESVP)

2003 hat die Europäische Union ihre Vision von einem 
›sicheren Europa in einer besseren Welt‹ vorgelegt. 
Seither haben aber eskalierende Konflikte im Nahen 
Osten und in Afghanistan, Terroranschläge in euro-
päischen Großstädten, die Besorgnis um die Verbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen, die Zunahme 
des organisierten Verbrechens und von Naturkatast-
rophen dazu geführt, dass die Europäer sich weniger 
sicher fühlen. Es fällt ihnen heutzutage schwerer, ih-
ren Beitrag zu einer besseren Welt zu identifizieren. 
In den letzten vier Jahren hat die EU jedoch wichtige 
Meilensteine passiert, sowohl hinsichtlich ihrer Bestre-
bungen, ein globaler Akteur für Sicherheit zu werden 
als auch in der Übernahme von Verpflichtungen zum 
Aufbau einer friedlichen Welt. Auf dem Balkan, im 
Nahen Osten, in Afrika und Asien hat die ESVP zivile 
Experten und Truppen zum Schutz und Wiederaufbau 
von Gesellschaften eingesetzt, die durch Konflikte pa-
ralysiert wurden. Seit 2003 haben mehr als 11 000 Po-

lizisten, Richter, Rechtsanwälte, Verwaltungsbeamte 
und Armeeangehörige an 18 Einsätzen teilgenom-
men. Ein weiterer Einsatz im Kosovo wurde gerade 
hinzugefügt. Allein im letzten Jahr waren zehn dieser 
Operationen aktiv. Die EU hat im Bedarfsfall Zwangs-
mittel eingesetzt, sie hat sich weit über ihren Hinter-
hof hinausgewagt und hat in entscheidenden Situa-
tionen andere internationale Organisationen wie z. B. 
die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union 
unterstützt (siehe Tabelle 1).

Diese Einsätze sind angesichts des steigenden Be-
darfs im Bereich der Friedensstiftung in einer von Un-
ruhen geplagten Welt von großer Bedeutung. Sie pro-
jizieren die einzigartige Verknüpfung von Fähigkeiten, 
Normen und Werten der EU und das Image einer 
friedlichen und erfolgreichen Stabilitätszone – ge-
schmiedet aus den verheerenden Auswirkungen von 
Kriegen – auf eine breitere, globale Leinwand. Diese 
Fähigkeiten sind zusätzlich zu den Aufgaben, die ein-
zelne Mitgliedstaaten in Krisengebieten übernehmen, 
ein wesentlicher Faktor. Wie wir im nächsten Ab-
schnitt dieses Reports ausführen werden, verfügen 
einige dieser Einsätze über neue Aspekte wie z. B. 
Menschenrechtsberater, Aufgeschlossenheit für Fra-
gen der Genderproblematik und eine Kombination 
zivil-militärischer Instrumente, die zu einer stetigen 
Verbesserung der Einsatzstrategie beitragen. Durch 
die Art und Weise ihrer Interventionen in fragilen Frie-
densprozessen – von der Demokratischen Republik 
Kongo bis Aceh – hat die EU für ihre externe Sicher-
heitspolitik einen wichtigen ›Acquis‹ etabliert. Dies 
sind bedeutende Präzedenzfälle, die verdeutlichen, 
wie die EU auf globaler Ebene ihre politische Macht 
einsetzt. In den letzten fünf Jahren haben außenpoli-
tische Maßnahmen wie ESVP-Einsätze und flankie-
rende Maßnahmen der Europäischen Kommission die 
europäische Integration am meisten gefördert.

Die Erfahrungen aus den ESVP-Einsätzen trugen zu 
einem wichtigen Lernprozess bei. So haben z. B. die 
Einsätze in der Demokratischen Republik Kongo (DR 
Kongo) und in Aceh dazu geführt, dass Praktiker ein 
neues Selbstverständnis und Vertrauen in die globale 
Rolle Europas gewonnen haben. Bisher beschränkt 
sich dies noch auf politische Entscheidungsträger und 
Experten, die für die Umsetzung der europäischen Si-
cherheitspolitik verantwortlich sind.

Trotz des Scheiterns des Grundlagenvertrags im 
Jahr 2005 haben die Mitgliedstaaten ihre Bereitschaft 
zu kollektivem Handeln bei der Krisenbewältigung 
unter Beweis gestellt. Dies gilt sowohl für die von 
Menschen verursachten Konflikte wie im Libanon und 
der DR Kongo als auch für Naturkatastrophen wie den 
Tsunami, der Asien im Jahr 2004 heimsuchte. Sie ha-
ben sich an der Weiterentwicklung von Institutionen 



9

und Fähigkeiten beteiligt, die zur Realisierbarkeit der 
in der Europä ischen Sicherheitsstrategie (ESS) von 
2003 formulierten Ambitionen beitragen sollen. Das 
Spektrum des europäischen Interventionsarsenals 
reicht vom Einsatz sämtlicher Truppengattungen bis 
hin zu zivilem Personal. Die Verteidigungsplanung, die 
Bereitstellung von Mitteln und Ausrüstung und das 
Training werden stetig erweitert. Die 13 europäischen 
schnellen Eingreiftruppen (Battle Groups, kurz BG) 
sind seit Anfang 2007 voll einsatzfähig. Starke und 
schnelle Eingreiftruppen sind innerhalb von 10 Tagen 
einsatzbereit, und ihre Einsatzdauer kann bis zu vier 
Monate betragen. Jede Battle Group ist einem Haupt-
quartier an gegliedert und verfügt über Transport- und 
Logistikfähigkeiten.

Seit 2007 hat die EU ihr eigenes Operationszent-
rum in Brüssel, um autonome Planungs- und Opera-
tionsaktivitäten durchführen zu können. Dadurch ist 
sie in der Lage, schnell und unabhängig von den Mit-
gliedstaaten oder der NATO zu reagieren, falls eine 
Intervention und Krisenmanagement erforderlich 
werden.

Auch im Bereich der zivilen ESVP-Fähigkeiten hat 
eine rapide Entwicklung stattgefunden. Zusätzlich zu 
den 700 Bediensteten für zivile Missionen hat die EU 
zivile Eingreifteams (CRTs) aufgestellt, die in Größe 
und Zusammensetzung flexibel sind und auf einen 
Kader von Experten zurückgreifen können. Sie sind 
innerhalb von fünf Tagen einsatzbereit und verleihen 
der schnellen Eingreifstrategie eine zivile Dimension. 
Zu der neuen Befehlskette für zivile Operationen ge-
hört ein Operationskommandeur. Eine Civilian Plan-
ning and Conduct Capability (CPCC) unterstützt die 
Kriseneinsätze. Der Aufbau einer zivil-militärischen 
Zelle hat sich auf die Koordinierung ziviler und militä-
rischer Ressourcen positiv ausgewirkt. Es wurden An-
strengungen unternommen, insbesondere während 
der letzten EU-Präsidentschaften, die Kooperation 
zwischen dem Rat und der Kommission zu verbessern. 
Trotzdem bleibt das Ineinandergreifen unterschiedli-
cher professioneller Kulturen innerhalb eines gemein-
samen Operationsrahmens die größte Herausforde-
rung für Europas Außenpolitik. Reformen hinsichtlich 
der Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten im Rah-
men der ESVP mit dem Ziel, Mittel schneller freizuset-
zen, haben ebenfalls die Handlungsfähigkeit gestärkt. 
Diese Lehre wurde aus der Beobachtungsmission in 
Aceh, Indonesien, gezogen. Der Athena-Mechanis-
mus, die Grundlage für die Finanzierung gemein-
samer Sicherheitsinitiativen, wird auch weiterhin nach 
jeder Mission einer Revision unterzogen. Weder die 
Größenordnung noch die Methoden der Finanzierung 
von EU-Operationen entsprechen den ESVP-Ambitio-
nen, und sie sorgen auch nicht für eine optimale und 

gleichmäßige Ressourcenverteilung unter den 27 Mit-
gliedstaaten. Eine kürzlich durchgeführte Überprü-
fung der Qualität von EU-Interventionen hat dazu ge-
führt, dass bei ESVP-Missionen größere Anstrengun-
gen hinsichtlich der Förderung von Bereichen wie 
Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung un-
ternommen werden sollen.

Diese Entwicklungen waren für die Ambitionen der 
EU, als glaubwürdiger Machtfaktor zu gelten, für den 
Übergang von einer reaktiven zu einer proaktiven 
Sicherheitspolitik und für die Maximierung des unver-
kennbaren europäischen Ansatzes zur globalen 
Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Mehr als 
20 Jahre lang wurde die Meinung vertreten, die 
Außenpolitik der EU sei ineffektiv. Sie tat sich schwer, 
einen entschlossenen Beitrag bei internationalen Kri-
sen zu leisten, sei es auf dem Balkan, im Nahen Osten 
oder in Zentralasien. Beim Versuch, diese Schwäche 
zu überwinden, hat sie besonderes Gewicht auf die 
Entwicklung eines materiellen und institutionellen In-
strumentariums gelegt, das ihre Handlungsfähigkeit 
verbessert hat und dem Bedarf an Interventionen ge-
recht wird. Im Verlauf des Prozesses, der zum Ausbau 
dieser Kapazitäten führte, wurde der Grundsatz 
›gemeinsam Verantwortung tragen und gemeinsam 
handeln‹ fest etabliert. Der Rahmen, in dem dies ge-
schieht, ist weder die NATO noch der Nationalstaat. 
Es hat sich daraus eine Außen- und Sicherheitspolitik 
entwickelt, die Realität angenommen hat und die 
nicht mehr nur dem Namen nach in EU-Vertragstexten 
existiert.

Der Kern der ESVP birgt jedoch eine zwiespältige 
Sicherheitsvorstellung. Obgleich die meisten ESVP-
Missionen zivilen Charakter haben und der Ausbau 
der Kapazitäten sich auf die Entwicklung sowohl zi-
viler als auch militärischer Ressourcen konzentriert, 
ist es der Zuwachs an Zwangsmitteln, der die Ent-
wicklung der ESVP kennzeichnet – ihre bisher tiefgrei-
fendste Leistung. Die militärische Dimension wirft Fra-
gen auf, warum und wie militärische Maßnahmen in 
der ESVP genutzt werden. Sie hat auch Konsequenzen 
für die Beziehungen der EU zu anderen Akteuren, sei 
es zur NATO oder zu anderen Staaten. Eine europä-
ische Sicherheitspolitik wird, wenn sie unter dem As-
pekt ihres Potentials für bewaffnete Truppeneinsätze 
betrachtet wird, anders beurteilt als eine, die Richter, 
Polizisten, Volkswirte und Personal zur Grenzüberwa-
chung entsendet. Die im Entwurf zum Reformvertrag 
enthaltene Verpflichtung, sowohl die militärischen Fä-
higkeiten als auch die technologische und industrielle 
Basis des Verteidigungssektors zu stärken, kann als 
Streben nach traditionellen, geopolitisch-militärischen 
Ambitionen verstanden werden.

Internationale Politikanalyse
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Tabelle 1 ESVP-Missionen

2003

Concordia – militärische Operation – Verwendung von NATO-Einrichtungen – in der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien (fYROM).

EUPOL-Proxima – Polizeimission in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (fYROM); Unterstützung der 
Regierung von fYROM in ihren Bemühungen bzgl. EU-Integration.

ARTEMIS – Militärmission, gemäß Resolution 1484 des VN-Sicherheitsrats, die zur Stabilisierung der Sicherheitsbedingungen 
und Verbesserung der humanitären Situation in Bunia, Demokratische Republik Kongo, beitragen sollte.

EUPM (BiH) – Polizeimission in Bosnien-Herzegowina; Beobachtungs-, Beratungs- und Überprüfungstätigkeiten. 2006 mit 
neuem Schwerpunkt zur Unterstützung der Polizeireform; Entwicklung und Konsolidierung von Kapazitäten vor Ort im Kampf 
gegen schweres und organisiertes Verbrechen.

2004

Althea – Militärmission in Bosnien-Herzegowina

EUJUST THEMIS – Erste ›Rule-of-Law-Mission‹ (Rechtsstaatlichkeitsmission) in Georgien zur Unterstützung der georgischen 
Regierung bei der Strafjustizreform.

2005

AMM – Beobachtungsmission in Aceh (Indonesien); Überwachung der Implementierung verschiedener Aspekte des Friedens-
vertrages gemäß des ›Memorandum of Understanding‹ (MoU), unterzeichnet von der indonesischen Regierung und der Aceh-
Befreiungsbewegung (GAM), einschließlich des Entwaffnungsprozesses von GAM und der Verlegung der Streitkräfte.

EUPOL COPPS – Palästina: verstärkte Unterstützung der palästinensischen Autonomiebehörde beim Aufbau eines zukunfts-
fähigen und effektiven Polizeisystems.

EUPAT – Nachfolgemission von PROXIMA (s. o.); ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien; Polizeiberaterteam: 
Kontrolle und Beratung der örtlichen Polizei bzgl. Grenzüberwachung, öffentlicher Sicherheit und Ordnung und Verantwort-
lichkeit, Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen.

EUBam Rafah – Palästina: Kontrolle der Bedingungen am israelischen Grenzübergang in Rafah.

EUJUST Lex – Irak: berufliche Fortbildungsmöglichkeiten für höhere Justizbeamte einschließlich Einführung in das Rechts-
staatsprinzip.

EUPOL Kinshasa – DR Kongo (jetzt EUPOL RD Kongo): Kontrolle, Anleitung und Beratung der integrierten Polizeieinheit 
(IPU – Integrated Police Unit); Polizeireform.

EUSEC DR Congo: Unterstützung der kongolesischen Behörden, die für die Sicherheitskräfte des Landes verantwortlich sind.

AMIS II – Darfur, Sudan: EU-Einsatz ziviler und militärischer Instrumente, um eine effektive und rasche Unterstützung von 
AMIS II sicherzustellen.

EU Border Assistance Mission – Moldawien und Ukraine: Training und Beratung beim Ausbau der Kapazitäten zur Grenz- 
und Zollkontrolle, um Schmuggel, illegalen Handel und Zollbetrug zu verhindern.

2006

EUFOR RD Congo: Militäroperation zur Unterstützung der Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik 
Kongo (MONUC) während des Wahlprozesses.

2007

EUPOL Afghanistan: Kontrolle, Beratung und Training von zivilen Polizeieinheiten in Zusammenarbeit mit dem afghanischen 
Innenministerium und verschiedenen Regionen und Provinzen.

EUPT Kosovo: Einrichtung eines Planungsteams, das die Möglichkeiten für eine reibungslose Übernahme der Aufgaben der 
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) und eine mögliche EU-Krisenmanagementoperation auf 
dem Rechtsstaatlichkeitssektor und in anderen Bereichen.

EUFOR TCHAD   /   RCA: Militäroperation in Ost-Tschad und im Nordosten der Zentralafrikanischen Republik.

Quelle: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.
asp?id=268&lang=fr&mode=g
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Auch die 2004 ins Leben gerufene Europäische Ver-
teidigungsagentur (EDA) ist ein wichtiger Aspekt der 
neugewonnenen militärischen Fähigkeiten der Union. 
Um die Ambitionen der ESVP erfüllen zu können, hat 
sie die Aufgabe, Kapazitäten in den Bereichen Be-
schaffung und Verteidigungsindustrie, einschließlich 
Technologie, Nachrichtendienst und Personal, auszu-
bauen. Das Dokument, das die langfristige Zielsetzung 
der Behörde absteckt, enthält folgende Aufgabenbe-
reiche: Förderung der Synergie militärischer und zivi-
ler Ressourcen, schnelle Krisenreaktion, die Fähigkeit, 
auf eine Vielzahl von Fähigkeiten zurückgreifen zu 
können und deren Versorgung bei langfristigen Ein-
sätzen zu gewährleisten. Obwohl die langfristige Ziel-
setzung einerseits hervorhebt, dass die europäischen 
Truppen eher für Sicherheit und Stabilität sorgen als 
einen ›Sieg‹ erringen sollen, wird andererseits in den 
Abschnitten, die sich mit militärischen Operationen 
befassen, mehr die Überlegenheit über den Gegner 
als der Schutz der Zivilbevölkerung betont.

Eine militärische ESVP verändert den Charakter der 
EU als Zivilmacht, ein Konzept, das in einigen Mit-
gliedstaaten einen hohen Stellenwert hat und das bis-
her den dominierenden Rahmen für die europäische 
Außenpolitik darstellte. Aber welche Art von militä-
rischer Macht ist gemeint? Daher ist es so wichtig, 
klar darzulegen, wie die Truppen eingesetzt werden 
sollen. Die Operationsprinzipien, die den Gebrauch 
militärischer Macht bestimmen, müssen spezifiziert 
werden.

Die Fristen für die zivilen und militärischen Leitziele 
(Headline Goals), die den Rahmen für den Kapazitäts-
aufbau der ESVP bilden, laufen 2008 bzw. 2010 ab. 
Im Laufe der nächsten zwei Jahre muss die Europäi-
sche Union sich einem neuen Fragenkomplex zuwen-
den: Zusätzlich zu Fragen ihrer Handlungsfähigkeit 
müssen die Determinanten für europäische Sicherheit 
und die Bereitschaft der EU, jenseits ihrer Grenzen zu 
intervenieren, festgelegt werden. Für was oder wen 
ist die EU-Sicherheitspolitik konzipiert, und nach wel-
chen Prinzipien richtet sich ihre militärische und zivile 
Umsetzung? Die Entwicklungen der letzten vier Jahre 
haben eine Fülle von Erfahrungen und oft zufällige 
Erfolge gezeitigt, aber bisher noch nicht zu einem prä-
zisen Verfahren für europäische Interventionen ge-
führt.

Lehren aus den EU-Missionen

Die Studiengruppe führte fünf Fallstudien von EU-Be-
teiligungen an Interventionen zur Stabilisierung von 
Gesellschaften durch, die von gewaltsamen Konflik-
ten heimgesucht wurden: Kosovo, Aceh in Indone-

sien, Demokratische Republik Kongo (DR Kongo), Pa-
lästina und Libanon. Die Fallstudien umfassen sowohl 
ESVP-Missionen als auch Initiativen der Kommission. 
Zivile oder militärische ESVP-Missionen fanden an drei 
dieser Einsatzorte statt (Aceh, DR Kongo, Palästina). 
Am Einsatz im Kosovo waren Institutionen der Ge-
meinschaft (nicht ESVP) beteiligt. Für 2008 ist jedoch 
die bisher größte zivile ESVP-Mission im Kosovo ge-
plant, und ein Planungsteam befindet sich schon vor 
Ort. Im Libanon beteiligten sich von den EU-Mitglied-
staaten Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien 
an der VN-Mission UNIFIL (United Nations Interim 
Force in Lebanon) im Anschluss an den Krieg im Jahr 
2006. Die Europäische Kommission ist der Hauptge-
ber – insbesondere für den Wiederaufbau. Die Fallstu-
dien basieren sowohl auf Interviews, die in Brüssel, in 
den jeweiligen Landeshauptstädten und am Einsatz-
ort durchgeführt wurden, als auch auf dokumentari-
schem Material. Die angewandte Methodik entsprach 
durchweg dem Bottom-up-Ansatz. Zivile Gruppen 
oder Einzelpersonen wurden jeweils über ihre Erfah-
rungen bezüglich Sicherheit und die Rolle der EU be-
fragt.

Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse können 
in Relation zu den jeweiligen Prinzipien zusammenge-
fasst werden.

1.  Das Primat der Menschenrechte

Bei fast allen Missionen wurden die Menschenrechte 
berücksichtigt. Dies galt sowohl für Bürger- und poli-
tische Rechte als auch für wirtschaftliche und soziale 
Rechte. Die Bedeutung, die ihnen beigemessen 
wurde, und der Grad ihrer Einbettung schwankte je-
doch bei den von uns untersuchten EU-Missionen.

Bei der EUFOR-Militärmission in der DR Kongo und 
bei der AMM (Aceh Monitoring Mission) in Aceh 
wurde diesem Prinzip formal und konkret Beachtung 
geschenkt. Das Einsetzen von Menschenrechtsbera-
tern in der DR Kongo und Regelungen zur Förderung 
der Menschenrechte wie die Errichtung eines Men-
schenrechtsgerichts und einer ›Commission for Truth 
and Reconciliation‹ (Kommission zur Wahrheitsfin-
dung und Aussöhnung) in Aceh waren Teil des Frie-
densprozesses. Die Beachtung der Menschenrechte 
wurde beim Einsatz in der DR Kongo durch die Neu-
einführung einer ›Soldier’s Card‹ – einer Gedächtnis-
stütze für Soldaten im Einsatz über den Umgang mit 
Genderproblemen und Kindersoldaten aus der Men-
schenrechtsperspektive – unterstützt. Menschen-
rechtsberater nahmen auch an vielen Patrouillen in 
Kinshasa teil, um sicherzustellen, dass die Beachtung 
der Menschenrechte mehr als nur ein Lippenbekennt-
nis bei diesem Militäreinsatz war.

Internationale Politikanalyse
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Allerdings wurden sowohl in Aceh als auch in der 
DR Kongo Menschenrechtsverletzungen durch Dritte 
nicht explizit überwacht. Bei den Missionen waren 
entweder Strafmaßnahmen nicht vorgesehen – im Fall 
Aceh – oder es fehlte die Zuständigkeit für Menschen-
rechtsverletzungen, die von Hauptakteuren begangen 
wurden. In Aceh hatte die AMM keine Zuständigkeit 
für die indonesischen Sicherheitstruppen oder die 
GAM (Free Aceh Movement). Die EUFOR-Mission 
hatte keine Befugnisse, Menschenrechtsverletzungen 
der kongolesischen Polizei zu überwachen. Die AMM 
hätte ihre Rolle beim Entwurf des Law on the Gover-
nance of Aceh (LoGA) zur Geltung bringen können 
und darauf bestehen sollen, dass der Schutz der Men-
schenrechte in der Provinz internationalem Recht ent-
sprach, einschließlich der Rechtsnormen der EU. Statt-
dessen wurde durch LoGA eine problematische Form 
der Scharia eingeführt. Die AMM entschied sich für 
eine ›neutrale‹ Haltung, um eine Gefährdung der Ge-
samtmission zu vermeiden.

In Palästina ist die Menschenrechtslage sehr ernst. 
Die Europäische Union hat versucht, die Situation 
durch verschiedene Maßnahmen zu erleichtern. Die 
Europäische Kommission ist der Hauptgeber und hat 
versucht, trotz des Boykotts der Hamas, über den 
›Temporary International Mechanism‹ (TIM) weiterhin 
Wirtschaftshilfe zu leisten, wobei die Gelder an etwa 
4000 Empfänger direkt ausgezahlt werden. Tatsäch-
lich sind die Hilfsleistungen 2006 um 27 % gestiegen. 
EU BAM ist eine ESVP-Mission, deren Aufgabe es ist, 
den Grenzverkehr zwischen dem Gazastreifen und 
Ägypten zu erleichtern. Die Mission wird jedoch durch 
die israelische Entscheidung, den Grenzübergang die 
meiste Zeit geschlossen zu halten, lahm gelegt. (Seit 
der Machtübernahme von Hamas in Gaza ist er per-
manent geschlossen). EU COPPS war eine weitere 
ESVP-Mission mit der Aufgabe, die palästinensische 
Zivilpolizei, ein effektiver und relativ unparteiischer 
Sicherheitsdienst, dem der Durchschnittspalästinen-
ser vertraut, zu unterstützen. Die anderen Sicherheits-
dienste hingegen, die im Anschluss an den Vertrag von 
Oslo aufgebaut wurden, werden von verschiedenen 
Splittergruppen kontrolliert und fielen oft durch Plün-
derungen auf. Der Boykott der Hamas hatte sehr ne-
gative Auswirkungen auf EU COPPS, weil der Innenmi-
nister aus den Reihen der Hamas berufen wurde. Die 
mit der Zivilpolizei rivalisierenden Fatah- und Hamas-
Sicherheitsdienste werden finanziell und anderweitig 
von den USA bzw. Iran und Syrien unterstützt.

Im Libanon hat der Krieg gegen Israel im Jahr 2006 
immense Zerstörung und ungeheures Leid verursacht. 
Der israelische Einsatz von so genannten Clusterbom-
ben hat viele Opfer gefordert – insbesondere unter 
Kindern – und hat weite landwirtschaftliche Nutz-

flächen unbrauchbar gemacht. Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union beteiligen sich an UNIFIL, der UN-
Mission an der Grenze zu Israel. Das explizite Mandat 
dieser Mission ist der Schutz von Zivilpersonen, die 
unmittelbar von Gewalt bedroht sind. Da die Mission 
jedoch nicht unter Kapitel VII der VN-Charta fällt, ist 
Waffengebrauch nur zum Zweck der Selbstverteidi-
gung erlaubt. Der Schutz der Zivilbevölkerung liegt im 
Ermessen des jeweiligen Kommandeurs. Ein Kom-
mandeur hat seinen Standpunkt jedoch eindeutig 
klargemacht: UNIFIL wird reagieren, falls VN-Streit-
kräfte, humanitäre, nichtstaatliche Organisationen 
oder libanesische Zivilisten direkt angegriffen werden. 
UNIFIL kann jedoch Luftangriffe außerhalb einer ge-
wissen Reichweite nicht verhindern. UNIFIL erfüllt 
auch humanitäre Aufgaben wie medizinische und 
veterinärmedizinische Notfallversorgung und die Ent-
schärfung von Munition, obwohl hierfür keine offizi-
elle Zertifizierung vorliegt.

Die Europäische Kommission hat umfangreiche 
Hilfe beim Wiederaufbau – häufig auf lokaler Ebene – 
geleistet. Sie hätte jedoch während des Krieges mit 
größerer Entschlossenheit auf den Einsatz verbote-
ner Waffen gegen Zivilisten und auf die begangenen 
Kriegsverbrechen reagieren sollen. Sie hätte die Be-
teiligung Israels am Wiederaufbau des Libanon for-
dern sollen. Die umfangreiche Zerstörung von EU-
finanzierter Infrastruktur während des Krieges hätte 
eine solche Forderung gerechtfertigt. Die Lage in den 
palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon ist äu-
ßerst gravierend, und es wird nicht genügend Hilfe 
geleistet.

Im Kosovo werden die Sicherheitsprobleme weni-
ger durch physische Gewalt, sondern eher durch feh-
lende wirtschaftliche und soziale Rechte im Sinne von 
Arbeitslosigkeit, mangelhafter Stromversorgung und 
Mangel an ausgebauten Straßen verursacht. Die Sta-
tusregelung hat mehr politisches Gewicht als die 
Rechte von Einzelpersonen. Eine Politik mit dem Ziel, 
›Frieden zu stiften‹ machte oft Zugeständnisse an eth-
nische Extremisten auf beiden Seiten, was das Entste-
hen einer gestörten Volkswirtschaft erlaubte und die 
sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte zusätz-
lich beeinträchtigt hat.

2.  Legitime politische Autorität

Die meisten EU-Missionen schenken diesem Grund-
satz nur indirekt Beachtung, mit dem Ergebnis, dass 
oft nicht klar ist, mit wem die EU zur Implementierung 
der Maßnahmen zur ›Menschlichen Sicherheit‹ zu-
sammenarbeiten soll.

In Palästina und im Libanon hat das EU-Engage-
ment die zentralen Behörden bei der Verteilung von 
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Mitteln zum Wiederaufbau und für Wohlfahrtszwe-
cke umgangen, war aber nicht in der Lage, eine Au-
torität auf einer anderen Ebene zu ermächtigen. Man 
kann behaupten, dass in beiden Fällen die EU-Hilfs-
leistungen die Autorität der Zentralbehörden unter-
miniert haben. In Palästina hat der TIM (Temporary 
International Mechanism) die palästinensische Auto-
nomiebehörde übergangen und erlaubte zunehmend 
die Unterstützung einzelner Gruppen. Der Misserfolg, 
der hinsichtlich der weiteren Unterstützung der Polizei 
zu verzeichnen war, hing mit der Fragmentierung und 
Proliferation rivalisierender Sicherheitsdienste zusam-
men. Im Libanon haben der Europäische Rat und 
einige Mitgliedstaaten – insbesondere Frankreich – in 
der gegenwärtigen Konfrontation zwischen den bei-
den dominanten, politischen Gruppen für eine der 
beiden Partei ergriffen, was den politischen Aussöh-
nungsprozess beeinträchtigt. Direkte Wiederaufbau-
hilfe an Kommunalbehörden bedeutet auch, dass die 
Staatsgewalt – abgesehen von der libanesischen Ar-
mee – nicht auf den Süden des Landes ausgreifen 
konnte.

Im Kosovo verfügt die VN-Verwaltung zwar über 
formale – rechtsgültige – Legitimität, hat aber eine 
gemeinsame Entscheidungsfindung mit Behörden vor 
Ort, die deren Funktionalität fördern könnte, vermie-
den. Der derzeitigen EU-Präsenz mangelt es deshalb 
an lokaler Beteiligung. Es besteht das Risiko, dass die 
vorgeschlagene ESVP-Mission im Kosovo den von der 
VN-Verwaltung in der Provinz (UNMIK) praktizierten 
Ansatz weiterführen wird. Indem sie die verschiede-
nen Behörden vor Ort ignoriert und Exekutivfunktio-
nen wegen der angeblich größeren Effizienz selbst 
übernimmt, hat die EU, ebenso wie UNMIK, die Mög-
lichkeiten für den Wiederaufbau politischer Struktu-
ren und die gesellschaftliche Normalisierung im Ko-
sovo signifikant eingeschränkt.

Die ESVP-Missionen in der DR Kongo waren Teil der 
europäischen Strategie, die ersten freien Wahlen seit 
über 40 Jahren zu unterstützen. Die EU – einschließ-
lich der bilateralen Hilfe von Mitgliedstaaten – stellte 
die meisten Geldmittel für die Wahlen zur Verfügung. 
Allerdings wurden Bedenken geäußert, dass die EU-
Intervention dazu beitrug, ein Regime mit dysfunk-
tionaler Regierungsführung zu stärken, das obendrein 
der Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird 
(die im Laufe des Wahlprozesses noch zunahmen). 
Eine Reihe von Wissenschaftlern hat darauf hingewie-
sen, dass Wahlen nicht unbedingt dem Aufbau einer 
legitimen, politischen Autorität gleichkommen.

3.  ›Bottom-up‹-Ansatz

In allen Fallstudien war ein signifikanter Unterschied 
zwischen einem stärker erkennbaren Bottom-up-
Ansatz bei wirtschaftlichen Fragen und bei Projekten 
zum Wiederaufbau einerseits und politischen Prozes-
sen andererseits, die vorwiegend von oben nach un-
ten verliefen, zu verzeichnen. Es müsste mehr getan 
werden, damit Einzelpersonen und die Zivilgesellge-
sellschaft befähigt werden, Architekten und Ingeni-
eure des Wiederaufbaus ihrer eigenen Gesellschaft 
zu sein. Man sollte ihrem Urteil bezüglich der Folgen 
der externen Intervention Gehör schenken, denn es 
gibt nur wenige effektive Mechanismen, die die Ver-
antwortlichkeit externer Akteure regeln. Konsulta-
tionen und Kooperation sind nicht ausreichend ins-
titutionalisiert. Das hat zur Folge, dass die Bevölke-
rung – wie z. B. im Kosovo – das Gefühl hat, nicht 
als gleichberechtigter Partner zu gelten, sondern den 
in Brüssel getroffenen Entscheidungen ohnmäch-
tig ausgeliefert zu sein. Wie die Fallstudie über den 
Kosovo verdeutlicht, haben Minderheiten wie die in 
der Provinz lebenden Serben das Gefühl, nichts wei-
ter als ein Spielstein in den komplexen Verhandlun-
gen zwischen den externen und den lokalen Akteu-
ren zu sein. Die EU hat auch viele zivilgesellschaft-
liche Strukturen umgangen und stattdessen nach 
dem Vorbild westlicher Nichtregierungsorganisati-
onen (NRO) neue Strukturen aufgebaut und Dorf-
älteste und Ältestenräte, die im lokalen Brauchtum 
verankert sind, ignoriert.

Auch die Aceh-Mission wurde von der Bevölkerung 
wegen ihrer ›Top-down‹-Struktur kritisiert, die zum 
Schutz des eigenen Personals in einer feindlichen Um-
gebung und zur Sicherstellung einer raschen Evaku-
ierung eingeplant war. Diese Struktur erwies sich je-
doch als ineffektiv, wenn es um die Lösung komplexer, 
sozialer Probleme wie z. B. die Reintegration von 
Kombattanten ging, weil man nicht ausreichend be-
rücksichtigte, wie man vor Ort auf die getroffenen 
Maßnahmen reagieren würde. Der Geheimdienst der 
Mission in der DR Kongo vermied die Einbeziehung 
von Einheimischen, um seine Taktik nicht zu kompro-
mittieren, denn die Polizeimission EUPOL konzen-
trierte sich ursprünglich auf den Schutz von VIPs, 
wurde aber später auf die Reform des Polizeiappara-
tes ausgedehnt. In Palästina vermittelte die Entschei-
dung der EU BAM, in dem provisorischen Hauptquar-
tier auf israelischer Seite zu bleiben anstatt das Mili-
tärlager im Gazastreifen zu nutzen, einen Mangel an 
Sensibilität für die Belange der Bevölkerung. In Rafah 
lebende Palästinenser, die wir interviewten, waren der 
Ansicht, dass ihnen eine EU-Präsenz auch bei ge-
schlossenem Grenzübergang geholfen hätte. Sie hätte 
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ihnen ein größeres Sicherheitsgefühl vermittelt; die EU 
hätte die Zeit zur Ausbildung von Zollbeamten nützen 
können.

Positive Effekte konnten jeweils dann verzeichnet 
werden, wenn die Missionen den Bottom-up-Ansatz 
befolgten und vor Ort existierende, zivilgesellschaft-
liche Strukturen einbezogen wie z. B. in der DR Kongo. 
Dort war die Militärmission effektiver, weil die Solda-
ten Französisch sprachen und die Straßen zu Fuß pa-
trouillierten. Ein zu Beginn der Mission entwickelter 
Plan zur Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung, um 
die Akzeptanz der Truppen sicherzustellen, umfasste 
auch öffentliche Veranstaltungen, stellte einheimische 
Journalisten für Informations-Spots im Radio ein und 
gab eine Zeitung mit hoher Auflage heraus. Durch 
diese Maßnahmen wurde die Sichtbarkeit der Trup-
pen erhöht, und sie spielten eine entscheidende Rolle 
hinsichtlich des Meinungswandels in der Bevölkerung. 
EUFOR wurde nicht länger als ›ausländische Armee‹ 
betrachtet, sondern als eine neutrale, aber wohlge-
sonnene Streitkraft.

In Palästina hat sich die Kommission bemüht, die 
Zivilgesellschaft zu konsultieren und einzubeziehen, 
insbesondere im Bereich der Konfliktschlichtung, und 
die Polizeimission praktizierte den Bottom-up-Ansatz. 
Im Libanon unterstützte die EU einen ›Top-down‹-
Ansatz bzgl. der Auflage, wirtschaftliche Reformen 
durchzuführen. Dieses Vorgehen war zwar ›technisch 
perfekt‹, es fehlte ihm jedoch eine breite politische 
Diskussionsgrundlage, was zu dem Verdacht beitrug, 
die EU verfolge ihre eigene ›neoliberale‹ Agenda. Eine 
konstruktive, unabhängige Bottom-up-Initiative stellt 
die Entwicklung libanesisch-europäischer Städtever-
bindungen dar. Es müsste noch sehr viel mehr zur 
Förderung transversaler, zivilgesellschaftlicher Initiati-
ven getan werden, die den tiefen, politischen Graben 
im Libanon überbrücken könnten.

4.  Effektiver Multilateralismus

Die von uns untersuchten Missionen belegen, dass die 
EU ein zuverlässiger Partner in Krisengebieten ist. Sie 
arbeitet sowohl mit anderen internationalen als auch 
mit regionalen Organisationen zusammen und ist er-
folgreich, wenn es um wirkungsvolle Kooperation mit 
Einzel- oder Mitgliedstaaten geht. Die AMM in Aceh 
unterstrich die Bedeutung eines effektiven Multilate-
ralismus. Die Zusammenarbeit zwischen der EU, Nor-
wegen, der Schweiz und fünf ASEAN-Ländern trug 
zur Glaubwürdigkeit der EU-Beobachtungsmission in 
Aceh bei und war deshalb entscheidend für ihren Er-
folg. In der DR Kongo erwies sich EUFOR aufgrund 
ihrer Professionalität als wertvolle Unterstützung für 
die VN-Friedenstruppe MONUC. Sie erbrachte effek-

tive Hilfsleistungen und wurde gleichzeitig als neut-
rale Macht wahrgenommen.

Allerdings gibt es Hinweise dahingehend, dass sich 
die EU stärker in multinationale Einsätze einbringen 
sollte. Im Nahen Osten wurde die multilaterale Effek-
tivität durch die dominierende US-Agenda des globa-
len ›Kriegs gegen den Terror‹ eingeschränkt, die 
Staats interessen mehr Bedeutung beimisst als der 
alltäg lichen Situation der betroffenen Zivilbevölke-
rung. Im Kosovo und in der DR Kongo wurde die 
Effektivität durch den Mangel an institutionalisierter 
Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren – 
EU und andere – behindert.

5.  Regionaler Fokus

Nur die Aceh-Mission hat bei ihrer Zielsetzung aus-
drücklich einen regionalen Schwerpunkt gesetzt, was 
für den Erfolg der Mission ausschlaggebend war. 
Andere Missionen konzentrierten sich mehr auf die 
Symptome, die durch den Mangel an Sicherheit in 
dem jeweiligen Einsatzland auftraten. Unzulängliche 
Koordinierung mit anderen EU-Behörden und man-
gelnde Einbeziehung vorhandener regionaler Foren 
unterminierten die Chancen für eine breitere geogra-
phische Perspektive bzgl. der Ursachen für den Kon-
flikt und möglicher Lösungsansätze. Einige Missionen 
waren ursprünglich in einem breiteren Kontext ge-
plant (z. B. war die Entscheidung, Truppen in die DR 
Kongo zu entsenden, um dort die Reform des Sicher-
heitssektors zu unterstützen, Teil der ›Strategie für Af-
rika‹ der EU), aber dieser Kontext verlor vor Ort seine 
Bedeutung.

Für den Nahen Osten ist ein regionaler Fokus drin-
gend erforderlich. Für die Friedensfindung und den 
Versöhnungsprozess im Libanon ist die Beteiligung 
der Nachbarstaaten unumgänglich. Um einen dauer-
haften Frieden zu erzielen, müssen Gespräche geführt 
werden und es muss auch Druck auf Israel, Syrien und 
den Iran ausgeübt werden. Das Gleiche gilt für Paläs-
tina, wo man sich viel mehr um die Einbeziehung von 
Israels Nachbarn bemühen sollte. Der Einfluss Saudi-
Arabiens beim Mekka-Abkommen war für die Bildung 
der Einheitsregierung von entscheidender Bedeutung, 
die mit mehr externer Unterstützung möglicherweise 
von Bestand gewesen wäre. Desgleichen könnte die 
Friedensinitiative der Arabischen Liga ein fruchtbarer 
Ausgangspunkt für die derzeitigen Gespräche sein.

6.  Klare und transparente Strategie

Bei allen Einsätzen – die Aceh-Mission ausgenom-
men – gab es Kompetenzstreitigkeiten, weil der Rat, 
die Kommission, verschiedene EU-Behörden und Mit-
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gliedstaaten unterschiedliche Vorgehensweisen be-
vorzugten. Bei den Missionen in Palästina und im 
Libanon bestand eine beträchtliche Diskrepanz zwi-
schen der politischen Entscheidungsebene (vor allem 
Rat und Mitgliedsländer) und den Geschehnissen vor 
Ort (sowohl bei Missionen der Kommission als auch 
bei ESVP-Einsätzen – und UNIFIL im Falle Libanons). 
Insbesondere in Palästina hat man ernsthaft versucht, 
die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse zu be-
friedigen, die Polizei zu unterstützen und die Bewe-
gungsfreiheit zu erleichtern. Diese Bemühungen wer-
den jedoch durch die Politik des Nahost-Quartetts, die 
vom ›Krieg gegen den Terror‹ geprägt wird, einge-
schränkt. Dies hat zur Folge, dass die Sicherheit des 
Staates Israel Vorrang vor der menschlichen Sicherheit 
der palästinensischen Bevölkerung hat.

Dieser Befund trifft auch auf die EUFOR-Mission in 
der DR Kongo zu. Das Eingreifen der EU in der DR 
Kongo wurde durch die Kluft zwischen dem politisch   /   
strategischen Konzept der Mission und den tatsäch-
lichen Anforderungen vor Ort beeinträchtigt. Für den 
Missionserfolg war die Einbeziehung der politischen 
Meinung vor Ort von entscheidender Bedeutung. Die 
politische Entscheidung, die Truppen zu verlegen und 
der Eindruck, dass sich die EU möglichst schnell ›aus 
dem Staub machen wollte‹ (›cutting and running‹), 
obwohl das Wahlverfahren kaum beendet war, hat 
diese Bemühungen gefährdet. EUFOR verteilte Kalen-
der für das Jahr 2007 an die Bevölkerung als Zeichen 
für die fortdauernde ›Präsenz‹ und Sichtbarkeit der 
EU. Das ohnehin begrenzte Mandat wurde überstürzt 
und auf unbefriedigende Weise beendet. Diese Ent-
scheidung berücksichtigte vor allem die öffentliche 
Meinung in Deutschland und den Wunsch, die Solda-
ten zum Weihnachtsfest 2006 wieder zu Hause zu 
haben und weniger die Bedürfnisse der kongolesi-
schen Bevölkerung.

Die Mandate der meisten Einsätze waren proble-
matisch, weil sie teilweise zu restriktiv waren. Das 
Mandat für den Einsatz in der DR Kongo schrieb zwei 
Hauptquartiere vor und mindestens die Hälfte der 
Truppen musste außerhalb des Landes stationiert wer-
den. Der Missionsauftrag schrieb weiterhin vor, dass 
die restlichen Truppen nur im Raum Kinshasa operie-
ren durften und dass die Missionsdauer auf vier bis 
fünf Monate begrenzt sein sollte. Diese Einschränkun-
gen beeinträchtigten die Effektivität des Einsatzes und 
seine Bedeutung für die menschliche Sicherheit.

Das Mandat für die Beobachtungsmission in Aceh 
schränkte die Befugnisse im Bereich der Menschen-
rechte stark ein. In anderen Fällen waren die Man-
date – möglicherweise absichtlich – unklar. Den Ope-
rationen vor Ort gaben sie weder einen klaren Zweck 
noch eindeutige Zielsetzungen vor. Der Grund, wes-

halb die Mandate für den Kosovo und Palästina teil-
weise unklare Weisungen enthielten, ist darauf zu-
rückzuführen, dass die EU mit mehreren Organen 
vertreten war, aber keinen übergreifenden Koordinie-
rungsplan entwickelte.

Die Entscheidung, eine Mission zu entsenden und 
die Notwendigkeit, diese durch ein Rechtsdokument 
abzusichern, dem alle Mitgliedstaaten zustimmen 
können, führt zu einem Mangel an klaren Vorgaben 
und   /   oder der Entscheidung, sich auf einen Kompro-
miss hinsichtlich der Missionsdauer und des Missions-
auftrags zu einigen, damit die politische Unterstüt-
zung gewährleistet ist. Dies lässt sich möglicherweise 
schwer vermeiden, aber bessere Vorkehrungen für 
eine Nachsorge nach Ende der Mission oder für eine 
reibungslose Übergabe – entweder an eine Autorität 
vor Ort oder an andere EU-Behörden – könnten einige 
dieser Probleme abschwächen.

Welche Schlüsse können wir aus der 
kritischen Betrachtung der jüngsten 
internationalen EU-Operationen ziehen?

Alle von uns untersuchten EU-Engagements enthiel-
ten zumindest einige Elemente des Konzepts ›mensch-
liche Sicherheit‹. Das stützt die Ansicht, dass das Kon-
zept keineswegs ein Sprung ins Ungewisse ist, son-
dern auf den schon vorhandenen ESVP-Ansätzen 
aufbauen und deren Kohärenz und Effektivität ver-
bessern könnte. Wie die Missionen in Aceh und in der 
DR Kongo zeigten, ist ein Lernprozess, insbesondere 
hinsichtlich der Einsatzplanung, schon jetzt zu erken-
nen. Dies trifft vor allem für den Bereich der Men-
schenrechte und das ›Bottom-up‹-Prinzip zu. Aber 
dort, wo Elemente der ›menschlichen Sicherheit‹ zum 
Tragen kommen, geschieht dies eher planlos, manch-
mal sogar rein zufällig. Teilweise werden sie nur bei ei-
ner bestimmten Mission eingesetzt, oder ihre Berück-
sichtigung ist dem Weitblick des Kommandeurs einer 
bestimmten Mission zu verdanken. Um das Niveau 
und den Erfolg aller EU-Missionen zu verbessern, be-
darf es einer systematischeren und besser integrierten 
Anwendung der Hauptprinzipien und Methoden.

Diese Prinzipien können als Maßstab für die Beur-
teilung der EU-Missionen und ihrer Auswirkungen vor 
Ort dienen. Sie eignen sich auch als Kriterien und Tests, 
um festzustellen, ob die eingesetzten Mittel effektiv 
waren und ob die angestrebten Ziele erreicht wurden. 
Sie können eine Planungshilfe sein, wenn es darum 
geht, die erforderlichen Maßnahmen zur Förderung 
der ›menschlichen Sicherheit‹ vor Ort zu definieren, 
und sie können als Richtlinien für deren Durchfüh-
rung dienen. Die Fallstudien zeigen die Verknüpfung 
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zwischen den Prinzipien der ›menschlichen Sicherheit‹ 
auf und verdeutlichen, warum es notwendig ist, ei-
nen umfassenden Rahmen ›menschlicher Sicherheit‹ 
zu entwickeln. Jedes einzelne Prinzip muss in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, denn Unzulänglich-
keiten bei der Implementierung eines Prinzips wirken 
sich auf ein anderes Prinzip aus und verringern somit 
den Gesamterfolg von Missionen. Wenn es versäumt 
wird, den Menschenrechten oder dem ›Bottom-up‹-
Prinzip eine Vorrangstellung einzuräumen, kann die 
Legitimität der politischen Autorität leicht untermi-
niert werden. Im Laufe der gefährlichen Angriffe ge-
gen den Oppositionskandidaten im August 2006 in 
der DR Kongo, wurden EUFOR-Truppen zur Unter-
stützung von MONUC entsandt, was die Legitimität 
und Effektivität von EUFOR erhöhte, da sie als neut-
rale und gleichzeitig wirkungsvolle Eingreiftruppe be-
trachtet wurde.

Gleichwohl legen die Fallstudien nahe, dass die 
Prinzipien zu einem Dilemma führen können, wenn 
sie miteinander kollidieren. Ziel der EU-Interventionen 
in der DR Kongo und in Aceh war, bei der Überwa-
chung des Wahlprozesses mitzuwirken. In beiden Fäl-
len hoffte man, dass dies zur Normalisierung der von 
Gewalttätigkeiten heimgesuchten Gesellschaft führen 
würde. In der DR Kongo kritisierten einheimische 
Gruppen diese Strategie, weil Parteien Menschen-
rechtsverletzungen bei der Unterdrückung ihrer Op-
ponenten begingen, um die Wahlen zu gewinnen. 
Außerdem trug der Wahlausgang zur Bildung einer 
Regierung bei, der schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen vorgeworfen werden und deren Legiti-
mität daher in Frage gestellt wird.

Drittens bestand bei allen von uns untersuchten 
Missionen ein Mangel an klaren, politischen Richt-
linien. Dies ist teilweise auf die institutionelle In-
kohärenz zwischen den EU-Behörden zurückzufüh-
ren, aber auch auf die unterschiedlichen Zielset-
zungen seitens des Rats, der Kommission und der 
Mitgliedstaaten. Wie aus unseren Konsultationen 
zum ›Bottom-up‹-Ansatz hervorging, bestand in vie-
len Fällen eine Diskrepanz zwischen dem, was mutige 
und engagierte europäische Missionsteilnehmer vor 
Ort zu erreichen versuchten und den Entscheidungen 
auf hoher politischer Ebene, wo Erwägungen wie der 
›Krieg gegen den Terror‹ und das Verlangen nach ei-
ner raschen Ausstiegsstrategie zur Befriedigung der 
heimischen Wählerschaft Vorrang vor den Bedürfnis-
sen der Menschen im Einsatzgebiet hatte. Es ist oft 
schwierig, die Erklärungen, die auf hoher politischer 
Ebene z. B. hinsichtlich der Einbeziehung von Frauen 
in friedenstiftende Operationen oder des Kinder- und 
Jugendschutzes abgegeben werden, in Aktionen am 
Einsatzort umzusetzen. Um konzeptionelle Kohärenz 

erzielen zu können, ist ein Ansatz, der auf den Prinzi-
pien ›menschliche Sicherheit‹ basiert, für die Umset-
zung politischer Entscheidungen von überragender 
Bedeutung.

V Herausforderungen für die 
GASP   /   ESVP

Welche Weiterentwicklung der GASP   /   ESVP ist im 
Laufe der nächsten vier Jahre angesichts eines sich 
verändernden internationalen Kontexts, in dem der 
›Bedarf an Europa‹ wahrscheinlich noch steigen wird, 
erforderlich? Die neuen EU-Fähigkeiten müssen sich 
drei miteinander verknüpften Herausforderungen 
stellen:

1. Kohärenz: Obgleich Begriffe wie Koordination, 
Synergie und Integration zu Schlagwörtern europä-
ischer Sicherheit geworden sind, ist ihre praktische 
Umsetzung weiterhin schwierig und oftmals umstrit-
ten. Die Inkohärenz hat institutionelle und sachliche 
Gründe. Sie breitet sich horizontal über die verschie-
denen professionellen und institutionellen Bereiche 
des europäischen Sicherheitssystems aus. Sie herrscht 
zwischen zivilen und militärischen Ressourcen, zwi-
schen der Kommission und dem Rat und zwischen der 
EU und Mitgliedstaaten. Große Organisationen sind 
kaum in der Lage, Kohärenz zu erzielen. Wie man in 
Brüssel feststellen musste, spricht jeder über Koordi-
nation, aber niemand will koordiniert werden‹. Koor-
dinierungsmechanismen führen schnell zu noch mehr 
Bürokratie und ›stove-piping‹ (Weiterleitung einer 
Fülle unzusammenhängender Einzelinformationen an 
höhere Entscheidungsebenen). Begriffliche – nicht in-
stitutionelle – Kohärenz ist notwendig, denn es muss 
Klarheit über gemeinsame Ziele und Grundsätze be-
stehen, und Begriffe wie Dienst am Gemeinwohl und 
Engagement müssen stärker betont werden. Der Ent-
wicklung der europäischen Sicherheitskultur wird in 
zunehmendem Maße Beachtung geschenkt. Es wur-
den auch erhebliche Anstrengungen unternommen, 
die institutionellen Barrieren zwischen den verschie-
denen Entscheidungsträgern, die für die Gestaltung 
der EU-Sicherheitspolitik verantwortlich sind, abzu-
bauen. Aber ohne eine klare und gemeinschaftlich 
getragene Übereinkunft über die Ziele und Mittel der 
Sicherheitspolitik, werden die sicherheitspolitischen 
Anstrengungen auch weiterhin konfus und unkoordi-
niert bleiben.

2. Effektivität: In den letzten Jahren wurde die 
›Handlungsbereitschaft‹ der EU im Bereich der globa-
len Sicherheit stark hervorgehoben, vor allem wegen 
ihrer Fähigkeit, schnell auf Krisen reagieren zu können 
und Gewaltkonflikten vorzugreifen und ihre Präsenz 
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über ihren Ruf als Wirtschafts- und Handelsmacht hin-
aus spürbar zu machen. Effektivität beinhaltet jedoch 
mehr als Handlungsfähigkeit. Sie erfordert klare Vor-
stellungen über die Ziele der Sicherheitspolitik sowie 
eine realistische Einschätzung ihrer Auswirkungen. So 
ist z. B. die Erweiterung der militärischen Dimension 
der EU ein kontroverser Aspekt ihrer Handlungsfä-
higkeit. Die Option, militärische Gewalt zu gebrau-
chen, weicht erheblich von dem Ruf der EU als einer 
zivilen oder ›sanften‹ Macht ab. Das Wie und Wann 
des Einsatzes militärischer Gewalt wird jedoch sel-
ten diskutiert, es sei denn es geht um den schnellen 
Eingreifmechanismus der EU. Auch die Entwicklung 
ziviler und militärischer Instrumente hat erheblich zu 
Europas Bedeutung als Akteur auf dem Gebiet der in-
ternationalen Sicherheit beigetragen, der in der Lage 
ist, auf komplexe Krisen zu reagieren, die das gesamte 
Spektrum von Hilfsmaßnahmen erfordern. Aber um 
effektiv zu sein, muss die EU klare Vorstellungen über 
die Koordinierung dieser Fähigkeiten haben: Kohä-
renz ist auch ein Bestandteil von Effektivität.

3. Sichtbarkeit: Trotz erweiterter Fähigkeiten und 
vermehrter Beteiligung an Konflikten mit großer Pu-
blizität in verschiedenen Teilen der Welt, schenkt die 
Mehrheit der europäischen Bevölkerung den Einsät-
zen kaum Beachtung, und in den Einsatzländern wer-
den die Bemühungen der EU entweder kaum zur 
Kenntnis genommen oder sie treffen auf Gering-
schätzung. Auch zwischen der Sichtbarkeit und der 
Effektivität besteht ein Zusammenhang. In der DR 
Kongo spielten die vielen Millionen Euro an Mitteln 
der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaa-
ten sowie die EUFOR-Mission im Rahmen der ESVP, 
um freie Wahlen zu ermöglichen, für die dortige Be-
völkerung eine geringe Rolle. Deren Augenmerk war 
auf die Präsenz der Vereinten Nationen gerichtet. 
Dem EU-Beitrag wurde weniger Bedeutung beige-
messen. Für die Bevölkerung im Kosovo hat die mili-
tärische Präsenz der Nato – und vor allem die der 
Amerikaner – einen höheren Stellenwert als die frag-
mentierte europäische Präsenz. Diese mangelnde 
Sichtbarkeit der EU kann auf das Fehlen eines klaren 
politischen Konzepts zurückgeführt werden. Ein kla-
res Konzept hätte eine positive Wirkung in der Öffent-
lichkeit und könnte bestehende Zweifel an der Recht-
fertigung von Interventionen dieser Art aus dem Weg 
räumen. Größere Sichtbarkeit würde sowohl die in-
terne als auch die externe Legitimität fördern. Die hef-
tigen Diskussionen im deutschen Bundestag und in 
den Medien über die Entsendung deutscher Truppen 
in die DR Kongo als Teil der EUFOR-Mission im Jahr 
2006 verdeutlichten, wie wichtig es ist, dass die EU 
einen Weg findet, externe Operationen zu erläutern 
und zu rechtfertigen, nicht nur wegen der finanziellen 

Kosten, sondern auch, weil das Leben von EU-Perso-
nal gefährdet werden könnte.

Kurz zusammengefasst kann festgestellt werden, 
dass die EU seit 2003 im Bereich der Sicherheitspolitik 
eine ganze Reihe von zivilen und militärischen Fähig-
keiten entwickelt hat, dass aber deren Integration in 
ein umfassendes Rahmenwerk mit klarer Zielsetzung 
und Sicherheitsidentität noch weiter ausgearbeitet 
werden muss. Die Europäische Sicherheitsstrategie 
ist der Entwurf für eine europäische ›Sicherheitsiden-
tität‹, aber bisher ist sie weder ein Set von Planungs-
richtlinien, geschweige denn ein Handbuch für Ein-
sätze. Ein solches Rahmenwerk würde die Kohärenz, 
Effektivität und Sichtbarkeit der europäischen Sicher-
heitspolitik erheblich verbessern.

VI  Ein europäisches Sicherheitskonzept

Sicherheit und politische Legitimität sind eng mit-
einander verbunden. Wir fühlen uns sicher, wenn wir 
unseren politischen Institutionen vertrauen können, 
und wir vertrauen unseren Institutionen, wenn sie zu 
effektivem Handeln in Krisensituationen fähig sind. 
Die Ereignisse vom 11. September und die Folgen des 
›globalen Kriegs gegen den Terror‹ – insbesondere in 
Irak und in Afghanistan – haben die Diskussionen 
über die Mittel und Wege, mit denen wir Krisensitu-
ationen begegnen und insbesondere über die Legiti-
mität externer Interventionen fundamental verändert. 
Diese Ereignisse haben die öffentliche Aufmerksam-
keit auf den globalen Charakter der Sicherheit gelenkt 
und verdeutlicht, dass mangelnde Stabilität in fernen 
Ländern verheerende Auswirkungen auf den Straßen 
europäischer Hauptstädte haben kann. Aber man hat 
in zunehmendem Maße erkannt, dass diese Probleme 
nicht durch ›Kriege‹ gelöst werden können.

An vielen Orten der Welt haben die Menschen 
Angst, getötet, ausgeraubt, vergewaltigt, gefoltert, 
inhaftiert, aus ihren Häusern vertrieben zu werden 
und ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Kriege, Natur-
katastrophen, Hungersnöte, Krankheiten und Finanz-
krisen zählen zu den Risiken, die zu einem tiefgreifen-
den Gefühl der Unsicherheit beitragen. Die gegen-
wärtig eingesetzten Mittel zur Herstellung von 
Sicherheit, die sich weitgehend auf den Einsatz kon-
ventioneller Streitkräfte beschränken, deren Training 
und Ausrüstung auf Grenzverteidigung und Kriegfüh-
rung ausgerichtet sind, lassen diese Unsicherheits-
quellen außer Acht. In Gebieten wie dem Nahen 
Osten oder Zentralasien, wo diese Unsicherheitsquel-
len vorliegen, haben Interventionen die Situation so-
gar noch verschlechtert. Auch wenn formale und legal 
abgesicherte Mandate vorhanden sind, ist es schwie-
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riger geworden, externe Interventionen zu rechtfer-
tigen, denn auf dem Balkan, im Nahen Osten und in 
Asien hat das Leiden der Zivilbevölkerung dem Anse-
hen der Interventionen geschadet. Anstatt Krisen und 
Unsicherheit zu entschärfen, wird die Völkergemein-
schaft – und vor allem ›der Westen‹ – als Teil der Pro-
blematik wahrgenommen. Mangelnde Sicherheit re-
flektiert mangelnde Legitimität.

Der Verfassungsvertrag und nun der Reformvertrag 
sind Ausdruck des Bedürfnisses, ein funktionsfähige-
res Rahmenwerk für die Union zu schaffen. Die Ab-
lehnung des Verfassungsvertrags hat jedoch zu einer 
defensiven Haltung zum Reformvertrag geführt. Falls 
die EU ein effektiveres Strategiekonzept verabschie-
det, das uns ein Gefühl größerer Sicherheit vermittelt, 
würde es wahrscheinlich die Unterstützung der Öf-
fentlichkeit mobilisieren und somit zu einer Neubele-
bung des europäischen Integrationsprozesses und der 
europäischen Idee beitragen.

In diesem Report haben wir versucht, einen euro-
päischen Weg zu mehr Sicherheit auf der Basis des 
Konzepts ›menschliche Sicherheit‹ zu definieren. Wir 
haben versucht, die Relevanz dieses Konzepts für die 
GASP   /   ESVP aufzuzeigen und darzulegen, inwiefern 
es der Sicherheitspolitik der EU größeres Gewicht ver-
leihen könnte. Zur Formulierung und Implementie-
rung der strategischen und operationalen Aspekte 
ihrer Sicherheitspolitik braucht die Europäische Union 
ein derartiges Konzept; dann kann sie ihre spezifische 
Vision mutig vortragen.

Empfehlungen

Um die Agenda ›menschliche Sicherheit‹ innerhalb 
der Europäischen Union voranzubringen, schlagen wir 
Folgendes vor:

Eine öffentliche Proklamation der Grundsätze  �
der ›menschlichen Sicherheit‹

Dies könnte in Form eines Protokolls oder einer Charta 
geschehen, unterzeichnet von den 27 Mitgliedstaa-
ten. Sie würde deren Grundüberzeugungen und 
Wertvorstellungen hinsichtlich internationaler Opera-
tionen bekräftigen und den EU-Behörden klare Richt-
linien für kollektives Handeln im Auftrag der Mitglied-
staaten vorgeben. Sie könnte gleichzeitig – oder als 
Teil der Europäischen Sicherheitsstrategie – als Ent-
scheidungsgrundlage für das Wann und Wo von EU-
Kriseninterventionen dienen. Die Proklamation könnte 
auch Ausgangspunkt für die Formulierung von Ein-
satzregeln und Verfahrensweisen bei Einsätzen sein 
und wäre ein wichtiges Bindeglied zwischen dem po-
litischen Willen der Mitgliedstaaten und den Aktionen 
vor Ort.

Eine Proklamation, die die Grundsätze sowohl für 
die Ziele als auch für die Vorgehensweise bei EU-
Sicherheitseinsätzen festlegt, würde zu mehr Transpa-
renz führen. Es wäre dann leichter, die EU-Außenpo-
litik vor der heimischen Bevölkerung zu rechtfertigen. 
Sie würde auch dazu beitragen, das Demokratiedefizit 
innerhalb der EU abzubauen, da ein klar erkennbarer 
›Kodex‹ für die Sicherheitspolitik vorhanden wäre, der 
die Grundlagen der Außenpolitik für die EU-Bevölke-
rung überschaubarer macht als dies derzeit durch die 
ESS (Europäische Sicherheitsstrategie) geschieht.

Die Richtlinien der europäischen Sicherheitspolitik 
müssen auch für jene, die von Sicherheitseinsätzen 
oder Initiativen der Kommission betroffen sind, klar 
erkennbar sein. Derzeit reflektiert der Sprachgebrauch 
im Sicherheitsbereich den schwerfälligen und verwir-
renden Jargon der Brüsseler Institutionen, anstatt 
gute Kommunikation und kooperative Partnerschaft 
zwischen der EU und der Bevölkerung vor Ort zu för-
dern. Eine Grundsatzproklamation würde den Part-
nern der EU die Charakteristika der EU-Außenpolitik 
klar und verständlich darlegen. Außerdem würde sie 
einen Maßstab vorgeben, den die Bevölkerung im Ein-
satzgebiet benutzen könnte, die Interventionstruppen 
in die Rechenschaftspflicht zu nehmen.

Ein neuer strategischer Rahmen für  �
ESVP-Einsätze

Hierunter verstehen wir ein umfassendes Konzept zur 
Organisation internationaler EU-Operationen, dessen 
oberstes Ziel bei Kriseninterventionen die Wiederher-
stellung normaler politischer Verhältnisse ist und das 
nicht auf eine langfristige Besatzungsarmee oder in-
ternationale Verwaltung abzielt. Jede ESVP-Mission – 
auch militärische Einsätze – sollte innerhalb eines Pla-
nungs- und Operationsrahmens unter der Leitung 
eines zivilen Befehlshabers stattfinden. Der zivile Kom-
mandeur sollte über politische Fähigkeiten verfügen, 
die es ihm ermöglichen, komplexe, politische Sachver-
halte sowohl auf lokaler als auch auf internationaler 
Ebene zu analysieren. Außerdem sollte er Bindeglied 
zwischen der Bevölkerung vor Ort und der politischen 
Führung in Brüssel sowie den am Einsatz beteiligten 
Mitgliedstaaten sein. Der Kommandeur würde an der 
Spitze eines Interventionsplans stehen, dessen Ziel es 
ist, die Zivilbevölkerung bei der Bildung einer legiti-
men, politischen Autorität zu unterstützen. Diese Ziel-
setzung gibt gleichzeitig die Exitstrategie vor.

Das würde über die derzeitigen Bemühungen, die 
ESVP-Initiativen mit den Zuständigkeiten der Kommis-
sion beim Konfliktmanagement zu koordinieren, hin-
ausgehen. Ein solcher Rahmen wäre ein effektiverer 
Weg sicherzustellen, dass alle Kriseninstrumente der 
EU so früh wie möglich in Interaktion treten, dass Prin-
zipien wie Respektierung der Menschenrechte und 
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Aufbau einer legitimen, politischen Autorität in den 
Gesamtplan eingebettet werden. Er würde auch ge-
währleisten, dass die Operationen den multilateralen, 
regionalen und ›Bottom-up‹-Aspekten der Interven-
tion Beachtung schenken. Ziel eines solchen Rahmens 
ist es, selbst bei kurzfristigen, schnellen Eingreifmaß-
nahmen eine langfristige zeitliche Perspektive zu 
schaffen, die hervorhebt, wie wichtig es ist, Gemein-
wesen Zeit und Raum zu gewähren, damit sie selbst 
die Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenle-
ben schaffen können.

Konkrete Schritte zur Implementierung des  �
Konzepts ›menschliche Sicherheit‹

Zusätzlich zur politischen Unterstützung der Prinzi-
pien der ›menschlichen Sicherheit‹ durch die Mitglied-
staaten schlagen wir vor, dass die EU eine Reihe prak-
tischer Maßnahmen festlegt, damit das politische En-
gagement auf die ESVP-Operationen übertragen 
werden kann.

Darunter fallen:
Die Einführung von ESVP-Mandaten ›menschliche  –
Sicherheit‹, die eine rechtliche Grundlage für die 
Ziele der ›menschlichen Sicherheit‹ schaffen und 
die Maßnahmen für die Nachsorge und für die 
Koordinierung zwischen ESVP-Einsätzen und der 
Arbeit anderer EU-Institutionen wie z. B. der Kom-
mission festlegen.
An alle Einsatzteilnehmer werden ›menschliche- –
Sicherheits-Karten‹ verteilt. Vorgeschlagen wird 
eine Broschüre im Taschenformat mit einer Erläu-
terung der sechs Prinzipien, damit alle Einsatzteil-
nehmer über die Methoden und Ziele externer 
Operationen informiert sind.
Systematische Unterstützung der Truppen und zi- –
vilen Experten vor Ort zur Förderung der Men-
schenrechte und um sicherzustellen, dass Frauen 
und junge Menschen an Maßnahmen zur Stabili-
sierung und zum Wiederaufbau beteiligt werden.
EU-Institutionen – einschließlich Kommission und  –
Europaparlament – sollten die Grundsätze der 
›menschlichen Sicherheit‹ als Maßstab zur Bewer-
tung der ESVP-Missionen und der Programme der 
Kommission dienen. Außerdem sind sie ein geeig-
neter Maßstab, um militärische und zivile Einsatz-
teilnehmer für ihre Handlungen während des Ein-
satzes zur Rechenschaft ziehen zu können.
Die Prinzipien sollten auch Bestandteil von Trai- –
ningsprogrammen und militärischen und zivilen 
Übungen sein. Sie könnten dann als Grundlage für 
einen allgemeingültigen Verhaltenskodex bei Ope-
rationen dienen und zur Entwicklung von Quali-
tätsnormen für EU-Fachpersonal herangezogen 
werden. Das derzeitige Training für EU-Einsätze 
spiegelt einige harte Wahrheiten über die EU in 

ihrer Rolle als Sicherheitsakteur wider: Es ist ein 
Mosaik, zusammengesetzt aus verschiedenen na-
tionalen und professionellen Kulturen und Fähig-
keiten. Training in ›menschlicher Sicherheit‹ würde 
die horizontale Koordination militärischer und zivi-
ler Aufgaben fördern und zu einem besseren Ver-
ständnis ihrer jeweiligen Rollen führen. ›Mensch-
liche Sicherheit‹ könnte das ›Gütesiegel‹ für ein 
Einsatztraining werden, auf das sich alle Mitglied-
staaten verpflichten müssen. Die Einsatzvorberei-
tung muss die für die EU-Sicherheitspolitik charak-
teristischen Ziele und Methoden widerspiegeln, 
und Schulung in ›menschlicher Sicherheit‹ würde 
die EU-Streitkräfte mit dem nötigen Rüstzeug aus-
statten, damit die Prinzipien zum Eckpfeiler für Ein-
satzplanung und -durchführung werden.

Für die Europäer ist der Zeitpunkt gekommen, einen 
klaren Standpunkt zu ihrer gemeinsamen Außenpoli-
tik zu beziehen. Die Kriege im Irak und in Afghanistan 
scheinen zu eskalieren und sich auszuweiten, und 
neue Ängste um ihre Sicherheit unterminieren das 
Vertrauen der Menschen in unsere Institutionen. Des-
halb ist es dringend notwendig, dass die Europäische 
Union Wegweiser für einen Ansatz wird, der besser 
geeignet ist, sowohl den Europäern als auch der rest-
lichen Welt ein Gefühl größerer Sicherheit zu vermit-
teln.

Die EU ist bereit, ein wichtiger globaler Akteur zu 
werden. Sie muss in den nächsten fünf Jahren nicht 
nur auf einen steigenden Bedarf an Krisenmanage-
ment reagieren, sondern sie muss auch eine außenpo-
litische Kultur aufbauen und einen außenpolitischen 
Ansatz definieren und in die Praxis umsetzen, der 
Modellcharakter für globale Sicherheit hat. Seit 2003 
wurde viel Vorarbeit geleistet, um dieser Rolle gerecht 
zu werden. Wie Javier Solana feststellte, zeichnet sich 
ein ›europäisches Modell‹ für Multilateralismus, Kohä-
renz und Partnerschaft in der Außenpolitik ab. Dieses 
Modell ist jedoch derzeit noch nicht vollständig kodi-
fiziert. Bisher hat die EU nur in begrenztem Umfang 
eine einheitliche Sprache zur Erläuterung und prakti-
schen Umsetzung dieses Modells entwickelt.

Das sich abzeichnende europäische Modell weist 
möglicherweise den einzigen Weg, wie man den glo-
balen Sicherheitsbedürfnissen im 21. Jahrhundert ge-
recht werden kann. Die Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik muss in eine neue Phase treten 
und die Philosophie und Einsatzmethoden klar darle-
gen, die den europäischen Sicherheitsansatz definie-
ren. 50 Jahre lang hat die Europäische Union ihren 
Einfallsreichtum eingesetzt, um zwischen ihren Mit-
gliedstaaten eine friedliche Gemeinschaft aufzu-
bauen. Sie muss nun zeigen, dass sie in der Lage ist, 
mit der gleichen Erfindungsgabe und dem gleichen 
Engagement weltweit zur Krisenlösung beizutragen.
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